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Napoleons Katckhisums � ein katckhctifcher Beitrag
zur Iubiliiumsfeier 1813�1913.

(Pf. B. in Bl.) (Schluß.)
IV.

Wie in den Zeitungen zu lesen ist, wollen sie dem-
nächst in der lieben, alten Stadt Breslau die Türen und die
Tore zur Jubiläumsausstellung schließen. Sie ist dann
also gewesen, die Jahrhnndertfeier von 1913. Eine Er-
innerung und eine Mahnung für uns, nun auch unsern
katechetischeu Beitrag zur Jubiliiumsfeier zu beschließen
und das Büchlein für immer wieder zuznmachen, das wir
einige Monate hindurch geöffnet hielten, Napoleons ,,Kate-
chismus zum Gebrauche in allen Kirchen des französischen
Kaiserreichs«. Wir möchten uns aber Mühe geben, diesen
Abschluß möglichst schön, möglichst poetisch zu gestalten �-
etwa auch ein verklingeudes Festspiel in Reimen � und
so lesen wir jetzt aus unserm alten französischen Katechis-
ums folgendes in gebundener Form: Überschrift: Von
den zehn Geboten. Fr. Sage mir die Gebote Gottes
her! Die Antwort lautet: � ungemahnt klingt sie uns
Heutigen in die Ohren �-

1. Anbeten sollst du Gott allein
Und lieben ihn von Herzen, rein.

2. Schwör nicht, um Nichts, bey Gott dem Herrn.
Ein jeder Schwur sey von dir fern.

3. Den Sonntag halt in Heiligkeit,
Dem Dienste Gottes ganz geweiht.

4. Die Eltern ehre allzeit hoch,
Damit du lebest lange noch.

5. Du sollst nicht thätlich Mord begehn,
Auch wissentlich solls nicht geschehn.

6. Nie iibertritt der Keuschheit Schranken,
Nicht mit dem Körper, noch den Gedanken. .

7. Des Andern Gut sollst du nicht stehlen,
Und nie mit Wissen es verhehlen.

8. Ein falsches Zeugnis auszusprechen,
Auch lügen, ist ein groß Verbrechen.

9. Du sollst des Fleisches Lust ersticken,
Im Eh�stand nur kann dies beglücken.

10. Fern sey�s von dir, in deinem Leben
Nach deines Nächsten Gut je ungerecht zu streben.

Und ebenso mußten die damaligen kleinen Katechumenen
die Gebote der Kirche erlernen. Auf die Aufforderung:
Nenne mir die sechs (!) Kirchengebote, fingen sie an zu
deklamieren:

I. Den Festtag, der geboten ist,
Soll heiligen der wahre Christ.

2. Hör� Sonntags Messe, dieß ist Pflicht;
Versä1uue auch den Festtag nicht.

3. Im- Jahre einmal alle deine Sünden
Zu beichten, laß dich willig finden.

4. Zu Ostern wenigstens mußt du empfangen,
Mit Demuth deinen Schöpfer und Verlangen.

5. Quatember sollst du seyn zum Fasten stets bereit,
Vigilien auch, und auch die ganze Fastenzeit.

6. Verboten ist�s, auf Freytag Fleisch zu essen,
Auf Samstag auch, das mußt du nie vergessen. �

Was meinst du dazu, lieber Freund und Kollega?
Wollen wir fortan auch in solcher Form unsern Kindern
die Gebote Gottes und der Kirche einprc"igen oder gar
unsern ganzen Diözesankatechismus in ein fortlaufendes
Epos nach Art der alten J-liade oder der Odyssee um-
wandeln? Daß man�s versucht, wollen wir heutzutage
nicht verreden, in einer Zeit, wo man in alleu Unterrichts-
fächern gar viel experimentiert, wo man bereits Lichtbilder
und Photographien, Zeichnen und Handarbeit in den
Dienst des Katechismusunterrichts gestellt hat. Ja, wir
dürfen heut das Religionshandbuch in Versen schon als
Tatsache aussprechen; denn 1911 hat ein bayerischer
Katechet, Josef Pemsel, einen« solchen ,,Katechismns in
Versen«» bei Auer in Donanwörth erscheinen lassen» «
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Aus verschiedenen Gründen möchten wir uns
aber ganz entschieden dagegen erklären, ja selbst
beim Einprägen der Gebote wollen wir die überlieferte
altehrwürdige, inhaltsvolle Form nicht dem schillernden
Reim oder gar dem Knittelvers preisgeben. Aber könnte
nicht vielleicht ein guter, lohnender Gedanke dem poetischen
Versuch des alten französischen Katechismus zugrunde
liegen? Sollten wir Katecheten von heutzutage uns uicht
wirklich bemühen, mehr heitere Poesie in die graue Prosa
unseres Religionsunterrichts hineinznbringen? Darüber
wollen wir, angeregt durch Napoleons Katechismus, im
folgenden einige unmaßgebliche Meinungen äußern.

Schon dem kleinen Kinde, das zum erstenmal, vielleicht
zaghaft und zitternd, die Schwelle der Schule übertritt,
sollte gleichsam der Genins der Poesie freundlich ent-
gegentreten, um ihm· Mut nnd Lust zu machen für die
neue ungewohnte Schularbeit. Im ersten Religious-
Unterricht lerne es anstatt der Prosagebete einige jener
kindlichen und doch innerlich und äußerlich vollständig
korrekten Rei1ngebete, die es auch später über den Gebets-
formeln der Oberstufe, ja noch später, in den Stürmen
des Lebens, uicht vergißt, deren Klang dem Menschenkinde
in den Versuchungen, in den Tagen des Alters das
Paradies der glücklicheren, unschuldsvolleren Kindheit vor
die Seele zaubert. Wer es vor 50, 60 Jahren ordentlich
gelernt und richtig gebetet hat, der vergißt es auch nach
einem halben Säkulum uicht: »O Gott, du hast in dieser
Nacht � So väterlich für mich gewacht.« Oder jenes
andere: ,,Bevor ich mich zur Ruhe leg� � Jch Herz nnd
Hand zu Gott erheb�.« � Und denken wir weiter an das
Höchste und Beste, das wir bei der Unterrichtslektion im
Auge haben, an die Nutzauwendnng. In den meisten
Katechismen fangen sie an mit den stereotypen Wendungen:
»Hüte dich sorgfältig . . .«, ,,Vergiß es nie« usw. Aber
trotzalledem ist es eben gar schnell vergessen. Wie ganz
anders fällt es aber hinein in die kindliche Seele und
wurzelt drinnen fest, bald auch wächst es empor, trägt
Blüten und Früchte: ,,Wo ich bin und was ich tu� �
Sieht mir Gott, mein Vater, zu." Oder für die höheren
Stufen aus Jakob Lindens verbesfertem Deharbe: »Wer
nicht ißt und trinkt, muß sterben � Wer nicht betet, muß
verderben« u. v. a. m. Ja, in diesem Punkte ,,Nutz-
anwendungen in poetischer Forn1« darf man ruhig von
den Kindern etwas mehr verlangen, und sie leisten es auch
gern. Schreiber dieser Zeilen arbeitet wohl unter den
denkbar schlechtesten Schulverhältnissen: Halbtagsschule
auf dem Lande, Kinder aus allen möglichen Dörfern,
Diaspora. Von den lieben armen Würmern häusliche
Vorbereitung zu verlangen, ist eine schwere, ja zu gewissen
Zeiten im Jahre eine Unmögliche Sache. Aber etwas ist
doch bei ihnen hängen geblieben, wie ich aus eigner Er-
fahrung weiß, eine Nutzanwendung für ihren harten Lebens-

kampf: ,,Kommt dir ein Schmerz, so halte still � Und
frage, was er von dir will . . . . .« Oder selbst jenes
,,Prin(-ipiis 0bsta« beim sechsten Gebot:

»Wenn du dnrch den Kot der Straßen mußt mit
neuen Schuhen gehn,

Wirst du, trippelnd auf den Spitzen, nach den blanken
Steinen sehn.

Hat sie erst beschmutzt ein Fleckchen, lernst du waten
ficherlich.Hüte, Kind, in deiner Seele t;o:l)?eni ersten Fleckchen
I

Freilich, ehe wir Abschied nehmen von diesem Punkte,
sei noch zuletzt eine Mahnung ausgesprochen: nicht zu-
viel solcher Merkverse nnd nicht zu leichte, ge-
haltlose Ware! Die Sammelwut bringt manchen
katechetischen Schriftsteller dazu, mit feinem Weizen auch
die Spreu auf den Markt zu fahren. Man lese sich
daraufhin selbst einmal die vielgebrauchteu ,,Vollständigen
Katechesen für die Unterstufe« von Georg Mey durch.
Lohnt es sich wirklich der Mühe, den Kindern und sich
selber einzuprägen: ,,Drei Weise aus dem Morgenland �
Geführt von einem Stern ��� Gold, Weihrauch, Myrrheu
in der Hand � Erscheinen vor dem Herrn?« (S. 251.)
Oder: ,,Des Morgens früh, wenn ich erwach, � Als
frommer Christ das Kreuz ich mach�??« (S. 47.) -�-

Doch während wir so unsern alten, abgegrisfenen ,,Mey«
durchblätteru, da stoßen wir gerade auf etwas anderes,
und das versöhnt uns wieder mit dem sonst mit Recht
geseierten Altmeister unserer Katechetik, wir finden fast bei
jeder Lektio11 einen Hinweis auf sein Rottenburger Diözesan-
gesangbnch. Ja, in unserem Diözesangesaugbuch,
da haben wir auch einen reichlich und lauter
fließenden Quell echter Poesie. Soll denn aber
dieser Quell nur in der schulplanmäßigen Gesangstunde
fließen, und wollen wir ihn sonst fest verstopft halten?
Schon bei einer anderen Gelegenheit haben wir auf die
Bedeutung des religiösenLiedesfürdasreligiöse
Leben hingewiesen; ausführlicher tut es F. W. Bürgel
in seinem ,,Handbuch der Geschichte nnd Methode des
kath. Religionsunterrichts« S. 436 ff. n. a., z. B. einer
unser neuesten Religionsmethodiker Rude-Pötsch. Gewiß,
in der Theorie ist alles bereitwillig und mit trefflichen
Worten zugestanden. Aber wenn wir nun hinanshorchen
ins Leben und hineiuhören in unsern Schu·lbetrieb, ach,
wie weit und wie kraftlos hinkt da die Praxis hinter der
Theorie einher. Und doch, wie schön und gut wäre es,
wenn eins unsrer bekannten, uralten und doch ewig
neuen Kirchenlieder hie nnd da einmal unsern Re-
ligionsunterricht, auch die Katechismusstunde, er-
frischte und befruchtete. Eigentlich verlangt ja das
schon die viel betonte methodische Regel ,,Konzentration
des Unterrichts«. Wie würde da die gewöhnliche
Schulstunde zu einer Stunde der Erbauung, der
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manchmal trockene Schnldienst zu einem Gottesdienst werden,
wenn beispielsweise der Lehrer nach der Behandlung der
Geißelnng, der Dorneukrönnng Jesu nnd nach der dazu-
gehörigen Nutzanwendung leise das Zeichen gäbe nnd wenn
dann die Kinder in ehrfurchtsvoller Haltung, die Hände
gefaltet und die Augen zum Kreuz gerichtet, betend es
singen nnd singend es beten würden: »O Haupt
voll Blut nnd Wunden, voll Schmerz, bedeckt
mit Hohn. . .« � Freilich, freilich, wenn einer vor mehr
als dreihundert Jahren schon sagte: ,,Der Schnlmeister
muß singen können, sonst seh� ich ihn nicht an«, so sollte
dies natürlich auch vom Schnlmeister im Religim1snuterricht,
vom Katecheten, gelten. Und dann vorher noch ein anderes.
Ehe er mit den Kindern, mit dem christlichen Volke unsere
Kirchenlieder singen kann, da muß er sie erst ,,sagen«
können, d. h. er muß ihre Texte wissen!

Schließlich hat man in unsern Tagen die Poesie als
helfenden Engel nicht bloß herausgeholt aus den kirchlichen
Gesang- nnd Gebetbiichern, sondern anch ans den Gedicht-
sammlnugen unserer modernen weltlichen Dichter. So schrieb
Joseph Jud sein ,,neues Seelengärtlein« (beiKösel
in Ke1npten), der Protestant Ernst Linde seine ,,Schul-
anthologie« (bei F. Brandstetter in Leipzig) und zuletzt
Joh. Schwab seine Sannnluug ,,Ans Sage und Ge-
schichte« (bei Aner in Donauwörth). Alois Pichlers
Werk ,,Religion und Poesie in ihrer innigen Verbindung
dargestellt durch eine Blütenlese« (bei Herder in Freiburg)
dürfte wohl für den eigentlichen, unmittelbaren Schulunter-
richt weniger zu verwerten sein. Das sind Pläne, die wir
loben miissen, Arbeiten, die unter Umstände11 reichliche
Friichte tragen. Noch denken wir der vergaugenen Zeiten,
wie jedesmal die Augen der Kleinen anfleuchteten, wie es
auf einmal kirchenstill wurde im Bienenhaus des Schul-
zimmers, wenn wir nach behandelter Lektion den Kindern
sagten: »Nun hört einmal zu. Jetzt will ich euch das,
was wir eben besprochen haben, noch einmal in einem
schönen Gedichte vortragen.« Damals mußten wir müh-
sam und zeitranbeud die geeigneten Stoffe aus allen mög-
licheu Fibeln und Lesebüchern, ans Zeitungen nnd Zeit-
schriften selber znsaunnentragen; heut kann der Katechet
für wenig Geld die reife Frucht sich kaufen, die mühelos
ihm in den Schoß fällt. Und es ist nun einmal so: die
Sprache des echten Dichters ist anch die Sprache des
Volkes, der kleinen wie der großen Kinder, während wir
Tl)eologen mit unserm abstrakten Lehrbücherdentsch uns
in der Schule gar oft benehmen wie Pferde, die man vor
einen Kinderwagen gespannt hat. Da kann vielleicht ein
wirkliches passendes, ein gut vorgetragenes Gedicht manches
noch verbessern, was wir bei der eigentlichen Katechese
verdorben haben. Doch glauben wir auch diesen Passus,
wie oben, leider mit einem ,,Freilich, freilich« beschließen
zu müssen. Wie so manche Frage bei unsrer jung anf-

strebenden katholischen Katechetik sich noch im Flusse be-
findet, so ist auch unser Thema »Die Poesie im Reli-
gionsunterricht« unsers Wissens bisher wohl mehr
berührt als eigentlich behandelt worden. Was uns dazu
noch fehlt, sei kurz gesagt: l. eine strengere, schulgemäße
Auswahl der poetischen Stoffe, 2. ihre genauere Einteilung
nach Disziplinen und Unterrichtsstufen, 3. die Vorbereitung,
d. h. eine kurze, knappe Überleitung vom behandelten Unter-
richtsstoff zum Gedicht und endlich 4. eine Methode seiner
eigentlichen Behandlung. Dann noch eine Generalvoraus-
setznug für alle diese Punkte: die notwendigen Sprech- und
Deklamationsübungen in der Ausbildung für die katechetische
Praxis, nnd mit diesen prosaischen Forderungen fchließen
wir unser Thema »Die Poesie im Religionsuuterricht«.

Doch damit wollen wir nun anch unsere kleine kateche-
tische Jubilänms-Ansstellung im ,,Schlesischen Pastoral-
blatt« beschließen. Wie ein gleißender, blendender Meteor
war einst Napoleons Glück am Himmel Europas empor-
gestiegen. Schnell wie ein Meteor lag es zerschmettert
wieder am Boden. Die große Völkerschlacht bei Leipzig
war geschlagen, und am 31. März 18l4 hielten die ver-
biindeten seindlicheu Fürsten ihren Einzng in der franzö-
sischen Kapitale. »Und wie vom Sturm zerstoben war all�
der Hörer Schwarm.« Schon am 27. April 18l4 wurde
in der Diözese Trier Napoleons Katechismus abgeschafft,
1md man langte sich den alten, beliebten ,,Kauisi« wieder
vor, nachdem man schnell den Staub von etwa 6 Jahren
davon abgeklopft hatte. Am 29. Juni 18l4 erließ der
General-Gouverneur vom Nieder- und Mittelrhein folgen-
des euergische nnd uicht mißznverstehende Dekret: ,,Unter
der vorigen französischen Regierung war der Gebrauch des
sogen. Katechismus Napoleons bei dem Unterricht der
Jugend in den Land- nnd größeren Schulen ausdrücklich
verordnet worden, dessen Jnhalt und Grundsätze zu be-
kannt geworden sind, als daß es noch Bemerkungen
darüber bedürfte. Das Jahr 18l4 ist indessen anch dazu
bestimmt gewesen, diesen Mißbrauch in der Verbreitung
willkiirlicher Kirchen- und Religionslehren ab- und die
besseren Grnndsätze in dieser Hinsicht wieder aufrecht zu
stellen. Schon sind deshalb in den General-Gouvernements
des Nieder- und Mittelrheins die geeigneten Verfügungen
an die sämtlichen Herren Generalvikarien zur gänzlichen
Niederschlagnng und Entfernung dieses Katechismus er-
gangen, und obschon ich im voraus überzeugt war, daß
es bei denselben sowohl als bei jedem rechtlich Gesinnten
meiner Verwaltung nur eines Winkes in dieser Hinsicht
bedurfte, um jenen schädlichen Überrest der Vergangenheit
gleich außer aller Anwendung zu setzen, so finde ich mich
dennoch veranlaßt, hier allgemein jenes Religionsbuch aus-
drücklich zu verbieten und den Gebrauch desjenigen Kate-
chismus wieder einzusehen, welcher früherhin bestanden hat,
oder als zweckmäßig erkannt jetzt durch die Herren General-
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vikarien angeordnet und verbreitet werden wird.« � Und
diesem ,,Winke« des Herrn General-Gouverneurs wurde
nun auch sofort allenthalben in den Diözesen Folge ge-
leistet, und der Katechis1nns Napoleons gehörte von da
nur noch der Geschichte der Katechese an. Eine Frage
drängt sich uns vor seinem Leichenstein heute noch auf:
wie ist es damals gekommen, daß ein christlich-katholiscl)es
Religionshandbuch, das einige Jahre vorher amtlich I-ite
eingeführt worden, das an und für sich gar nicht so schlecht
war, das sogar besser war als damals die meisten andern
seiner Art in Deutschland, daß ein solches liturgisches Bnch
so schnell, mit einer gewissen Hast nnd Eile wieder ab-
geschafft werden konnte? Ursache war wohl zunächst die
Erbitterung gegen den iibermütigen, tyrannischen Usur-
pator, die jedes Erinnerungszeichen an dessen Zwingherr-
schaft möglichst schnell beseitigen wollte, und wenn es auch
nur ein dünnes, unscheinbares Büchlein war. Und diese
Erbitterung war allgemein und gleichmäßig bei den Ver-
tretern des Staates und der Kirche. Man denke nur an
Napoleons Raub des Kirchenstaates, an seine darauf
folgende Exkonnnunikation, an die Behandlung des ge-
fangenen greifen Papstes zu Savona, zu Foutainebleau
u. a. m. Doch noch eine wichtige Nutza1uvendung gibt
uns die Geschichte: ein wahrer, wirklicher Katechismus
unsrer Religion ist etwas so Großes, Hohes und Heiliges,
daß er nur auf dem für ihn bestimmten und zubereiteten
Boden, unter der Hut seiner eigens bestellten Pflanzer und
Pfleger, langsam 1md naturgemäß sich entwickeln sollte.
Ist er aber nur ein künstliches Gewächs, mit dem man
die Menschheit täuschen will, womit man, wie Napoleon,
unheilige Nebenzwecke verfolgt, dann bricht dieses Gewächs
plötzlich wieder zusammen, gleichsam über Nacht, wie wei-
land die wunderbare Rizinnsstaude des Propheten Ionas
vor Ninive. Freilich möchten wir selbst beim ,,Gewalt-
menschen« Napoleon für mildernde Umstände plädieren.
War er doch anfgewachsen und erzogen worden in der
Zeit eines Voltaire nnd eines Rousseau, und die Sturm-
und Drangperiode seines späteren Lebens fiel ja zusammen
mit der Stnrmzeit der religionsfeindlichen und religions-
losen Revolution. Wo sollte auch bei ihm eine besondere
Achtung vor der kirchlichen Autorität herkommen in den
Zeiten des Gallikanismus, des Febronianismus und des
Staatskirchentums jeglicher Art? Und als er dann auf
dem Höhepunkt seiner Macht stand, da hatte grade die
päpstliche Macht einen ganz besonderen Tiefstand erreicht,
und ihr Inhaber war damals ein besonders mildgesinnter,
ruhesuchender Greis. Ihm hatte Napoleon nicht bloß das
Konkordat von 180l aufgedrängt, sondern auch noch die
,,organischen Artikel« und das später allerdings wider-
rufeue ,,Konkordat von Fontainebleau«, und der miß-
handelte Papst hatte für dies und manches andere nur
die demütigen Worte: ,,Ich will alles zu den Füßen des

Gekreuzigten niederlegen und überlasse es Gott, meine
Sache zu rächen; denn sie ist seine eigene«. Und schließ-
lich traf auch Napoleon der Fluch und das Unglück aller
Großen jeglicheu Standes: sie können die Wahrheit ge-
wöhnlich nur verschleiert erblicken, und keiner von den
Lakaien ihrer Umgebung wagt es, ihnen die Wahrheit in
ihrer ganzen Gestalt zu enthüllen. �� Ein bekanntes Bild
zeigt uns den späteren Napoleon, den Gefangenen von
St. Helena, wie er in voller Unifor1n, so wie er einst seine
Schlachten geschlagen, gesenkten Hauptes, sinnenden Auges
hinausstarrt in die weite, wogende Wasserwiiste. Ob er
da vielleicht, als er die Wellen des Ozeans am Felsen-
gestade unaufl)örlich und doch fruchtlos auf- und nieder-
rauschen sah, an einen andern Felsen wird gedacht haben,
an den Felsen Petri, gegen den er selber einst mit all�
seiner Macht so und so oft und doch vergebens angekämpft
hatte? Dort, auf St. Helena, soll er bekanntlich noch
einmal mit dem Katechismns sich befaßt haben. Man er-
zählt sich, daß er die Kinder des Kommandanten in die
Wahrheiten der Religion eingeführt hat. Nach welchem
Katechismus wird er da wohl gegangen sein? Nach seinem
eigenen von l8()6? Ob er den Kleinen wiederum beim
4. Gebot die Pflichten gegen seine Person mag einges.chärft
haben? Nein, er wird nach jenem einen, einzigen Kate-
chismns gelehrt haben, der erhaben ist über äußere Formen
und Buchstaben, der voll und ganz ans einem gläubigen,
demütigen und liebenden Lehrerherzen kommt, und diesen
zweiten wird wohl der gerechte nnd barmherzige Gott als
Buße hingenommen haben für seinen ersten ,,Katechis1nus
zum Gcbrauch in allen Kirchen des französischen Kaiser-
reichs«.

Das Breslauer Archidiakouat im Jahre 1647 nach
einem Berichte des Archidiakons Dr. Ich. von Beest.

Von l)1-. l(�1-. Lambert Schulte 0. F. M.
(Schluß.)

Sequnntur eath01jcae.
1. S. Nieo1ai in subu1·bio V1·atislaviensi. �

2. S. Mau1«itii in eiusdem suburbio. � 3. Gk1«0sm0ohbe1-.
Groß Mochbern. �� 4. Jasehsehite1. Iäschgüttel. �
5. Neukhi1«ohe. Neukirch. � 6. Proitsch. Protsch. -�
7. Wils0h0wiz. Wilxen. � Gras vnnd l(hlein P1«iesaw.
Gr. und Kl. Bresa, Kr. Neu1narkt. -� 9. Stabe1wjtz.
Stabelwitz. �� l0. Lissa. Deutsch Lissa. � 11. He1-ms-
do1«ff. Hermannsdorf. � 12. Scha1khau. Schalkan.
� 13. se1J6sniZ. Schosnitz. ��- 14. L01«enZen(1o1·ft�.
Lorenzdors. -� 15. Khrintseh. Krintsch. � 16. Bisch-
d01«if". Bischdorf. ��� 17. Pei(-herwit2. Peicherwitz. -�
18. Buggau. Bockau. � l9. C:-unt. Kanth. �-
20. .Jasehenau. Iackfcheuau. � 21. C0twit:7«. Kottwitz. �
22. Wi1·ben. Würden. �� 23. Gras vnnd Khlein
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Peiseherkau. Peiskeran. �� 24. Gk1«0sbu1«g. Großbnrg. �
25. &#39;I�haue1-. Thauer. -� 26. Dombs1au. Domslau. �
27. Wangerei. Wange1·n. � 28. S(-ha1khau. Scha"lkau 1).
� 29. Khalten(101«tk. ? � 30. Betle1·n. Bettlern.
�� 3l. Oathern. Kattern. � 32. 01tasehin. Oltaschin.

Oatholieae sunt in Summa No. 32.

Sequentes sunthae1«etieae.
33. 01au. Ohlau. � 34. Ma1sehwitZ. Malkwitz. �-
W0igwitz. Woigwitz. -� 36. Viehe. Viehau. �-

37. P0lniseh Sohweidnitz. Poln. Schweinitz. � 38. Neu-
ma1·cket. Neun1arkt. � 39. 1(hostenblut. Kostenblut. �
4(). Neudo1-ji«. Neuhof. � 4l. Burganin. Borganie. �-
42. Gku1«gau. Gorkan. � 43. l(halendenb0ra. Kalten-
brnnn. -� 44. Seift«e1·(1au. Seiferdau. � 4i·). Langen0is.
Langenöls. � 46. streliZ. Strehlitz. � 47. Gkros(iinz
Groß Tinz. � 48. P:-iselwiz. Prisselwitz. ��� 49. Thomas-
1(hi1«ehe. Tl)omaskirch. -� 50. Hennersdo1«f. Henners-
dorf. � 5l. Me1«z(1orft�. Märzdorf.

In Summa haeretieae sunt No. 19.
Von den hier genannten protestantischen Ortschaften

wurden die meisten noch im Jahre 16å38 visitiert. Dazu sind
zu rechnen die zum Vinzenzstift gehörigen Ortschaften Kosten-
blut, Viehau nnd Woigwitz2), die Dörfer des Sandstifts
Gorkan, Kaltenbrnnn, Seiferdan und Strehlitz3), das Dorf
des Lenbuser Klosters Nenhof4) und Hennersdors5).

Sehwei(1nitz sedes Arehip1·esbyte1«atus habet
sub se Oatho1ieas.

1. Sehweidnitz. Schweidnitz. �� 2. Wester0da (!).
Weizenrode. �� 3. Lancltshuet· Lands-hut. � 4. P01chen�
han. Bolkenhain. � 5. Gk1«issa m0naste1«ium cum 4 a1iis
Par0ehiis. Grüßau. ��� 6. striegau. Striegan. �-
7. S(-honau. Schönau. ��- 8. Fried1andt. Friedland. �
9. Zobten. Zobten.

()ath01ieae sunt 12 ex(-epto monastei-i0.

sequuntu1« aeatho1ieae:
10. Gc0ttsbe1«g-. Gottes-berg. � ll. Kh0nigsberg.

Kynan. �� 12. l«�ijrstenstein. Fürstenstein. �� 13. Frei-
be1-g. Freiburg. � 14. Priedenbe1·g. Friedeberg a. Qu.
� l5. l(huppe1«be1«g". Knpferberg. � 16. P0lzenstein.
Bolzenstein. -� l7. Kheife1·s(101«ff. ? ��� l8. se11mitbe1·g.
Schmiedeberg.

Hae1«etieae sunt No. 9.

F1«anekhenstein est se(1es a1«ehipresbyte1«atus
habet sub se Cath0li(-as.

1. F1·anek11enstein. Frankenstein. �- 2. Warta.
Wartl)a. -� 3. Protzen. Protzan. �« 4. BaumgaI·ten.

I) Scl)alkan ist schon unter 12 aufgeführt.
2) Bis.-Ver. I, S. 108.
I) a. a. O. I, S. 126.
«) 1, S. 108.
E) l, S 11;-H.

Bautngarten. -� 5. Brisniz. Briesnitz. � 6. &#39;I�haron.
Tarnan. � 7. sehrebsd0rtk. Schräbsdorf. � 8. Hein-
1-iehau monaste1«ium. � 9. Gament2 M0nasterium s.
Be1·na1«di. Kamenz. � 10. seh0enwaldau. Schönwalde.
l1· Reiehenbaeh. Reichenbach. � l2. Minste1«berg.
Münsterberg.

ln summa sunt eatho1ieae p1«aeter m0naste1·ia N o· 10.

Sequuntur aeath0lieae.
13. T0ppelwoda. Töppliwode. -� 14. Peterwiz. Peter-

witz. ��- l5. Lauenstein. Löwenstein. � 16. F1·ankhen-
berg. Frankenberg. � 17. Reiehenau. Reichenau. �-
l8. Niempts. Nimptsch. �� l9. Langeöls. Langenöls.
� 20. Höc1e1·sdo1«kf. Heidersdorf. � 21. Gkros gnieh-
witz. Gnichwitz. � 22. P1-iebe1·n. Prieborn. � 23. Gro-
ditz. Gräditz.

In summa sunt haeretieae No. 1l. .

Caps(1o1-ff est se(1es Arehipresbyte1«atus
habet sub se Cath0lieas.

l. Oaps(i01·ff. Kap·sdorf. � 2. Hund.tsfeldt. Hunds-
feld. � 3. I-essen. Lossen. �� 4. Khunersd.o1·H". Kuners-
dorf. � 5. Mars-a1·eth. Margareth. � 6. Milesehwit2.
Meleschwitz. �- 7. Gr0s U. Kh1ein Zölnig. Zöllnig. �-
8. Sadewit2. Sadewitz. �� 9. B0gg0wi2. Franenwaldau.
l0. Zirekhwitz. Zirkwitz. ��� 11. S(-himmerau. Schim-
meran. -� l2. Neudorkf. Nendorf. � 13. Stuben.
Stnben. � 14. L0switz. Loßwitz. ��� l5. Gras vnnd
Khlein C:-eide1. Kreidel. � 16. l-eübus. Lenbus. �-
17. I-ang·ewise. Langewiese.

in summa Cath0lieae sunt No. 17.

Sequuntur aeath0lieae.
l8. GkeltZ. Ieltsch. ��� 19. Trebnitz. Trebnitz. �

20. S(-hweine1«11. Schweinern. -� 21. Proitseh. Protsch
a. W. �-� 22. Sehöbitz. Schebitz. � 23. Stritza. Striese.
24. H0ehkhi1·ehe. Hochkirch. -� 25. Petterwitz. Peter-
witz. ��- 26. Wiese. Wiese. -� 27. Hin(1ern. Hünern.
�� 28. Massel. Masse"l.· ��- 29. Zedlit2. (?) � 30. Paseh-
seherwitz. Paschkerwitz.

1n summa haeretieae sunt No. 13.
T0tus dueatus (·)lsnensis et Bernsta(1iensis habentes

30 pa1·0ehias sunt aeatholiei.
T0tus dist1·ietus Traehenbe1«gensis in 8 Par0ehiis

est aeath01ieus.
Totus dueatus W0lauiensis 14 paroehias est aeatho-

lieus ex(-ept0 prae(1ieta par0ehia Leubes in abbatiali
m0naste1«i0 s. Berna1·di.

Wartenberg- est sedes Arehipresbyteratus
habet sub se eatholi(-as.

I. Wa1"tenbe1«g. Groß Wartenberg. ��- 2. �I�remberau.
Trembatschau. �� 3. Neu(1orff. Fürstl. Neudorf. �-
4. Gkrumnitz. Grunwitz. �� 5. Bra1in. Bralin. �
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6. Gkosohit2. � Goschütz. � 7. Miniohsdorkk. � Münch-
witz. � 8. Niede1«stranden. Nieder Stradam.

In Summa eatbolieae No. 8.

Sequuntu1- aeatholioae.
9. Totus dist1·ietus Militensis cum 6 pa1«oohiis

(Militsch). � 10. 0be1-st1«anten. Ober Stradam. �
1l. Gsie1«nsdo1«ff. GöI·nsdorf. � l2 Stein. Steine. �-
13. sohollendo1·iT. Scholleudorf. � l4. I-ang«endo1·ik.
Langendorf.

Haeretioae sunt No. 12.

C1«eutzdo1·t"f sedes A1«ehip1«esbyte1«atus habet
sub se (-atbolioas.

l. O1·eutzdo1·ff. Kreuzdorf. � 2. Miel1elsdo1·fk.
Michelsdorf. �� 3. Wallendo1-f. Wallendorf. ��� 4. Reich-
thal. Reichtl)al. � 5. l(hunzend0rt«. Kunzendorf. �
6. Lubeowitz. � LotZkowitz. � 7. ()unau. Kul)nau.

In summa eatholieae 7 sequuntu1- a(-atholioae.
8. Smorg·a. Schmograu. �� 9. Pjtsohen. Pitschen.

� 10. Constat. Konftadt. � ll. Khezerd01«ft«. Karls-
markt. � 12. 01«eitsbe1-g. Kreuzburg. � 13. Oiuitas
Nams1auiae eiusque dist1«iotus in l5 pa1«oehiis.

Hae1«etieae No. 21.

Gs1«otkl1a est sedes A1·obip1-esbyte1«atus
habet sub se oatho1ioas.

l. Lieohtenbe1«g. Lichtenberg. � Woiselsdo1-ff!
Woisselsdorf. �� Z. l.eipisob. Leuppusch. � He1«zog«s-
wal(iaw. Herzogswalde. � 5. Leipe. Deutsch Leipe. �-
6. seiffe1«sdo1«f. Seifersdorf. �� 7. 0ssig. Ossig. ���
8. Me1«z(1o1«H". Märzdorf. ��- 9. GI·otkhouia. Grottkau.
�� 10. En(1ers(1oI·fI·. Enders-dorf. ��� 1l. Ta1·nau.
Tarnau. � 12. F�alkenaw. Falkenau. � l3. Khoppen-
do1«fk«. Koppendorf. �-� l4. Kl1opitz. Koppitz. ��� 15.Alt
Gsrotkl1au. Alt Grottkau. 16. Mogwi2. Mogwitz. �-
17. Pete1«sbeida. Petersheide. � 18. P1·jdwalc1aw.
Friedewalde. ��� 19. Friesen. Groß Briefen. � 20. Pet-
mansdo1«ff. Bösdorf. �� 21. Reinisol1do1«ff. Reinsch-
dorf. �� 22. Wangen. Wansen. � 23. Alt Wansen.
Alt Wansen. � 24. I(h6(-hendo1«ff. Köchendorf. �-
25. Winzig. Winzenberg. � 26. Henne1«sdorü«. Henners-
dorf. ��- 27. Gk1«othka. Grottkau.

In Summa (-atbo1ieae 27.

Nissensis A1«ohipresbyte1«atus habet sub
se oatholicas.

1. Nissa. Neiße. -� 2. Neudori". Groß Neundorf. �-
3. Nouag. Nowag. � Reinha1«tshaide. Riemertsheide.
� Walte1«s(1o1«ff. Waltdorf. � 6. Henners(1o1·ik. Henners-
dorf. -� 7. Lessot11. Lassoth. � 8. Bielitz. Bielitz. �
9. Mallendorf. Groß Mahlendorf. � 10. B1«iesen. ob
Groß Briesen? � l1. Lamsdo1«f. Lammsdorf. �-
l2. He1«ms(1orf«. Nieder Herntsdorf. � l3. Mansdoi·kt·.

Manns-dorf. �� l4. Volkhman(lorf. Volkn1annsdorf. �-
15. Renners(lortk. Rennersdorf. � 16. steinsdo1-ff.
Steinsdorf. � l7. Steinau. Steinau. � 18. Greise.
Greisau. � l9. I-indewiese. Lindewiefe.

In Summa eatholieae sunt No. l9.

0ttmaohau se(1es A1«obip1«eshyte1«atus
habet sub se oatl1olioas.

l. Kl1öppe1-niokh. Köppernig. � Z. Khallchau. Kalkau.
� 3. Wei(lenau. Weidenau öst. Schles. �� 4. Wiesau.
Wiefau. � 5. Rothwasse1-. Rothwasscr öst. Schles. �-
6. Gu1·sdo1·fk. Gurschdorf öst. Schles. ��� 7. Wiltzitz.
Wildschütz öst. Schles. � S. Pö1«ts(1o1·ft·. Barzdorf öst.
Scl)les. �� 9. Hennersdo1·k«. Hei11ersdorf. � 10. .Jaue1«-
nig-l(l1. Jauernig öst. Schles. � ll. WeiBl)ach. Weiß-
bach öst. Schles. � 12. l(h1·autenwal(1au. Kt«antenwalde
öst. Schles. � l3. Goswitz. Gostitz. ·��� l4. l(hamit7«.
Kamitz. � l5. Weiswasse1«. Weißwasser öst. Schlef. �
16. l�ats0hkhau. Patschk(1u. � l7. Alt Patsohkhau.
Alt Patschkan. ��� 18. G-esehs. Geseß. � IV. Luhenau.
Liebenau. � 2(). Hei-zogswaldau. Hertwigs-Walde. �-
2l. I-aswitz. Laßwitz. � 22. .l«oh(1au. Lobedc1u. �
23. l-in(lenau. Lindcnau. � 24. G-met-s. Gauers. �
25. ()ttomoobouium. � 26. W0it7"«itz. Woitz. �
27. sohwemelwitz. Schwan1melwitz. � 28. Ratmans-
dort. Ratl)mauns-dorf.  29. Stet�tansdo1·A". Stepl)ans-
dorf. �� 3(). ()a1«lowitz. Groß Karlo1vitz. � 3l. l(hamnitZ.
Kamnig. �� 32. seikt"ers(1o1-ff. Seifersdorf.���33. Glossen�
do1·jf. Gläset1dorf. � 34. 0ttmachau. Ottmachau.

Ziegen11als est se(les A1«ol1ipresbyte1«atus
habet sub se oatholioas.

l. 0ppers(1o1·f. Oppersdorf. �-� 2. Ritte1«swal(1au.
Ritters-Walde. � Deut.s(:hkhamitz. Deutsch Kamitz. ���
4. Hei(lau. Heidan. �� 5. Neunitz. Neunz. �� 6. Bielau.
Bielan. ��· 7. P1«elan(It. Preiland. �- Z. Polsehwe1tau.
Polnisch Wette. 9. I)eitsc11wettau. Deutsch Wette. �-
l0. Altwaldaw. Altenwalde. � l1. Neuwaldau. Neu-
walde. -� l2. Lu(1wigs(lo1«ft". L11dwigsdorf. � l3. Ziegen-
l1als. Ziegeuhals. -� 14. Zugmantel. Zuckmantel öst. Schl.
l5. A1«nsdo1·f". Arnoldsdorf. � l6. He1·mstat. Hermam1-
stadtöst. Schles. »� l7. En(Iersdo1·f. Endersdorföft.Schles.
� 18. Nic1asdo1·ff. �� Niklasdorf öst. Schles. ��� Kbunzen-
do1«ff. Groß Kunzendorf öst. Schles. � 2(). Bu1«oken(1o1«ff.
Borkeudorf. -� 21. Freiwaldaw. Freiwaldau öst. Schles.
�� 22. Bisehotkswa1dau. Vischofstvalde. � 23. Gsi1·s-
(1o1«f. Giet«sdorf.

In Summa eatholioae No. 23.

0strzessawiensis sedes Arehip1«esbyte1«atus
habet sub se (-atholi(-as.

l. T1«eeielmi2a. Strenze. L. F. B. 328. V. B. l638
S. 13l. � 2. Ba1«nau. Baranow. V. B. S. 13l. �
:-Z. Myomieoe· Myjomice. V. B. S. l:-3l. � 4. Mitio1«zii.



Nr.10 « V    » Schlesisches Pastoralbla»tt »  g 151 -

Mikorzyn. L. P. B. 325. V. B. S. 134. � 5. Khoeh1ou.
Kochlow. L. P. B. 309. V. B. S. 134. ��� 6. Rogasieze.
Rogaszyce. L. F. B. 3l0. Rogasohijtz V. B. 1651 S. 156.
� 7. Parznow. Parzinow. L. P. B. 307. V. B. l638.
S. 134. � 8. Gso1«a. Kobylagura. V. B. S. 134. �-
9. 0stress0w. Schildberg. L. P. B. 330. V. B. S. 135.
10. Mixtat. Mixstadt. V. B. S. 135. � 11. Khotslow.
Kotlow. L. F. B. 334. V. B. S. 135. � 12· Ol1lewo.
Cl)lewo. L. F. B. 306. � 13. Grabau. Grabow. V. B.
S. 136. � 14. Doruohow. Doruchow. L. F. B. 323
V. B. S. 136. � l5. Mysanou. Wyschanow. L. F. B. 302.
V. B. S. 137. � 16. 0lsowa. Olszowa. L. F. B. 297.

B. 165l S. 167. � 17. Swiba. Swiba. L. P. B. 296.
l65l. S. 166. � 18. Donaborow. Donaborow.
13. 359. v. B. 1638. S. 132. � 19. s1upia. S1upia.
S. 132. � 20. 0potovo. Opatow. V. B. S. 132.

� l. sjemiamioe. Siemianice. L. F. B. 329. V. B.
S. 132.

In Summa oatho1ieae No. 21.

Diese in den beiden Kreisen Schildberg und Kempen
liegenden Ortschaften, welche seit der ältesten Zeit zum
Bis-tum Bres-lau gehörten, werden zum ersten Male in
dem liber fundationjs episeopatus Wratislaviensis auf-
gezählt. Dem Verfasser des Registrum Wratis1aviense
lagen zwei Berichte vor: der eine ausführlichere trägt die
Uberschrift: Iste sunt ville que iaeent in Po1onia ab
ista parte Baritz et tenentur solvere domino episeopo
fe1·tones, deeimas et me1la; der andere kürzere: 1tem
a1ii diount, quod iste sunt vi1le oiroa Ootlow, qui sol-
vent deoima1n domin0 episoopo1).

Über 25 hierher gehörige Ortschaften vgl. die Urkunde
vom 29. August 13602). Das Archipresbyterat wurde
1738 in die Archipresbyterate Schildberg und Kempen
geteilt 3). Im Jahre 1821 wurde der Landstrich durch die
Bulle De salute anima1-um der Posen-Guesener Erz-
diözese zugewiesen.

.(.k".(.«
t0!�"-·-·«."«7F-T

De sede Arehipresbyteralj Brigensi.
()apitu1um co1legiatum in Oivitate Brigensi est tota-

liter exstinetum a dueibus sub prinoipio Lutheranismi.
Paroohia1is vero quae erat sedes Aro1Jipresbytera1is
eum omnibus ipsi sul:)ieotis paroehiis 40 abiit in hae�
resim et etiam nune obstinale inhaeret.

De reformatione.
Propter eontraetum paeis inter S. 0aes. M«-M Fer-

dinandi Seoundi et Duoem saxoniae, tota .Jurisdiotio
Eoolesiastiea in Luther-anos eorumque eee1esias in

I) C. 1). sit. xlV. B 293 til
D) Stenzel, Bi-8tumsurkunden S. 332 f.
«) Jnngnitz, Die Grenzen des Bre-slauer Bi-status in Durst. u.

Quellen 1ll, 10 f.

eivitate Wratis1aviensi, in totis duoatibus Bregensi,
(«)lnensi, 01auiensi,Bernstatiensi suspensa haeretadeoque
omnis reformatio.

1n aliis vero praenominatis dueatibus et territoriis
peis varia mandata strietissima et 2elosissima serMI et
BevME Print-ipis episoopi nostri et varias visitationes
p. m. anteoessorum meorum praedietae paroohiae
oatholioae a1iquae ad fidem reduotae, omnes autem
vnacum suis paroei1is et paroohianis fuei·unt eatho1ieis
moribus et vita reformatae ad n0rmam s. o0ns. �I�rid.
usque ad annum 16:-38.

Pos quem talis militum tam sue(-orum jnuadentium
et oeoupantium quam Imperialium defendentium et
reouperantium furor ingressus fuit Silesiam nostram(?)
et adhue haeret, ut non solum in(-hoat-a reformati0
ulterius urgeri non potuerit, sed etiam omnes paroohiae,
pauou1is ex(-eptis, de quibus infra, eum suis pastoribus
et jpsa p1ebs eum pagis et oivitatibus interierint, ut
in aliquibus loeis nullus, in a1iis unus aut alter, in
aliquibus quattuor vel quinque plus minus habitatores
inveniantur.

superstites pauei pasto1-es in eivitate Vratis1aviensi
degant et suburbiis, aliqui extra provineiam alias con-
ditiones quaerere eoaeti sint: a1iqui vero vagantes per
loea quos inveniunt (-atholioos sed maioribus solum
festis oongregent et pabulo verbi divini ae ss. saera-
mentorum rei«ioiant.

De qualibet paroobia in partieulari referri nihi1
p0test, quia neo at-ohidiaeonus visitare post annum
1638 potuit neo are11ipresbyteri aut pastores eum
an(-edere possunt, imo iam etiam ordinarie ooeiduntur
tabe1larii ut nul1um posset inter il1os esse eommereium.

8ubsequentes autem eoo1esiae lieet multum passae,
tamen a1iqua1iter subsistunt et f0rmam disoiplinae
eoolesiastioae, ex visitationibus antiquis eoneeptam
adhue sei-vant: Sweidnioensis quam P. P. Sooietatis
administrant. Zotten, Pranoostein, Miinsterberg,
Grotkha, 0ttomagau, uti et sedes arohipresbytera1es
Nissensis, Ziegenhalsensis et 0streehou eum pas-toribus
et subditis, quibus militia pau10 mitior fuit.

Ubi Deus exereituum per Suam Miserieordiam
orudelissima haeo obstaeula militaria averterit statim,
de lioentia ser»« ao BevmI Prinoipis Episeopi nostri
visitabo et pro posse reformabo totum meum archi-
diaoonatum et relationem tat-iam plenissimam.

L S gez. Johannes de Best
« · Arehidia: Wratisla:

Bres1a 22 Augusti 1647.

��D-�.--.-�
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Ncuordnuug der Patrozinicuseier in unserer Diüzese.

Zu der in der Oktobernummer der amtlichen Ver-
ordnungen bekannt gegebenen neuen Ordnung für das
Patrouatfest der Seelsorgskirchen wird ein kurzer Kom-
mentar den Lesern des Pastoralblattes hoffentlich will-
kommen sein.

Grnndlegend für das Verständnis der Frage ist der
von den Rnbriken streng festgehaltene Unterschied zwischen
Titula1-is Ecc1esia.e und Patr0nus l0ci. Der erstere ist,
wie die Bezeichnung sagt, das Namensfest des Gottes-
hauses; wie jeder Christ zu Beginn seines christlichen
Lebens einen Taufnamen erhält, so wird jeder Kirche bei
ihrer Kousekration oder Benediktion eine Benennung ge-
geben, die von den in ihr gefeierten Heilstatsachen her-
geleitet wird. Es können das Ereignisse der hl. Geschichte
selber sein, wie unsere Di«özese Kircheu zählt, die unter dem
Titel Nativitas, IJpiphania, Ascensio Dni, Exaltati0,
Inventi0 S. Crucis, Visitati0 B· M. V., Appariti0 S. Mi-
chaelis Archangeli, lnventi0 S. Stcphani und ähnlichen
geweiht sind; meist werden aber dafür die hl. Personen
gewählt, welche den Mittelpunkt der Heilstatsachen bilden,
so die zweite oder dritte der göttlichen Personen Ss. lic-
(1cmpt0r, Pa.st0r b0nus, Spiritus Sanctus (Gott dem
Vater Kirchen zu weihen, ist nie in der Kirche üblich ge-
wesen, man müßte denn die der göttlichen Vorsehung ge-
heiligten Gotteshäuser als solche anseheu), am öftesten aber
einer oder mehrere Heilige aus dem reichen Kranze der-
selben, den das Martyr010gium R0mannm bietet.

Und weil es nun zumeist Heilige sind, die zu Titu1ares
der Gotteshäuser gewählt wurden, so hat natnrgeu1äsz das
gläubige Volk, das in dem Gotteshause regelmäßig zum
Gottesdienst sich einfindet, diesen «1�jtula1-is ihrer Kirche auch
als ihren besonderen Fiirbitter bei Gott betrachtet, weshalb
man bald von einemPatr0nus l«Jcclesi-«-te zu sprechen begonnen
hat. Es ist damit aber in den Begriff ein neues Moment
hineingetragen, welches den Rnbriken vollständig fern liegt.
Nach deren Auffassung dient der Tjtu1aris nur zur Be-
nennung des Gotteshauses, und bleibt er darum in seiner
Feier auch auf das Gotteshaus selber beschränkt. Nur
die mit dem Gotteshause durch Anstellnng des Bischofs
eng verbundenen Kleriker feiern ihn mit dem Offizinm
eines Dup1ex primus c1assis cum 0ctava (es ist hier,
darauf sei noch hingewiesen, immer nur von dem Tjtnla1«is
einer einfachen Seelsorgskirche, nicht einer Kathedrale die
Rede, deren Titula1-is naturgemäß im weiteren Kreise be-
gangen wird), nur innerhalb des Gotteshanses wird seine
hl. Messe mit dem erhöhten festlichen Ritns gelesen, und
es bleibt dieses Fest aiich insofern auf die Kirche selbst
beschränkt, daß es nur festum ch01-i ist und somit eine Teil-
nahme des Volkes an der Feier nicht gefordert wird. Wie
er ohne Mitwirkung des Volkes gewählt sein kann (durch

die einfache Benennung in den Konsekrations- oder Bene-
diktionsgebeten wird er le-,;itime als Tjtu1ai-is konstituiert),
so kann er auch ohne jede Beteiligung der Gemeinde ge-
feiert werden; wird die Kirche dem gottesdienstlichen Ge-
brauch entzogen oder ganz zerstört, dann hört auch jedes
Recht dieses Titula1·js auf.

Ganz anders steht es mit dem Patr0nus loci;
dieser ist der offiziell vom Volke gewählte Fürbitter
bei Gott (und darum kann auch keine der göttlichen
Personen selber oder eine Heilstatsache Patr0nus loci
sein) und wird vom Volke als festum f01·i gefeiert (so
wenigstens nach der bis l9l1 bestehenden allgemeinen
Festordnung, die Jahrhunderte lang gegolten hat). Und
da seine Bedeutung sich so stark in der «O·ffeutlichkeit zeigt,
so kennen die Rnbriken eben nur einen Patronus l0ci,
den Schiitzer eines politisch abgegrenzten Bezirkes, Dorf,
Stadt, nicht aber einen Patr0nus pa.roch«iae, und selbst
da wo Ortschaft und Parochie znsammenfallen, kann neben
dem Titularis I«Jcc1esiae parocl1ialis noch ein eigner Orts-
patron bestehen und gefeiert werden; sicherlich aber kommen
in einem solchen Falle dem als «1�itnlaris Ecclesiae
geltenden Heiligen an sich nicht die Rechte des Ortspatrones
zu, wenn er nicht, wie es Urban Vlll. l63() durch cle-
cretum genera.1e festgesetzt hat, als solcher von den Ver-
tretern der Gemeinde gewählt, vom Bischof genehmigt. nnd
dann, nach Prüfung der Akten, von der Ritenkongregation
bestätigt worden ist.

So das strenge ins c0mmune. Wie auf vielen Ge-
bieten, so hat sich aber auch hier die Praxis anders ge-
staltet, als das Gesetz es vorschreibt. Die einzelnen Pfarr-
ge1neinden haben, ohne die umständlichen Forderungen für
die Wahl eines Pakt-onus l0ci zu erfüllen, dem �I�itu1a1-is
ihrer Kirche ips0 facto die Rechte eines Patr0nus loci
eingeräumt, die ganze Parochie hat sein Fest als gebotenen
Feiertag begangen. Diese Gewohnheit hat, wie bei uns,
so in den meisten andern Diözesen Deutschlands Jahr-
hunderte lang bestanden, und als l789 für Preußen durch
das Päpstliche Breve Potentissimus Bot-ussiae Rex das
Fest des Ortspatrones wie Maria Himmelfahrt und Ge-
burt mit Offizinm und hl. Messe auf den kommenden
Sonntag fixiert wurde, hat man das auf das Titularfest
angewandt und dieses cum oftici0 et Missa am Sonntag
nach der dies prop1-ja begangen.

Durste man diese Praxis nun als zulässig ansehen?
Die Ritenkongregation selber hat sich bei Anfragen frei-
lich wiederholt dagegen ausgesprocheu; so ist z. B. als
von Gnesen 1790 die Anfrage erging, an welchem Sonn-
tag S. Ada1bertus B. M. als Pa.tronus Ecc1csia.e zu
feiern sei, wenn sein Tag in die Char- oder Osterwoche
falle, geantwortet: Pe1«peram hoc dnbium proponi, cum
in litterjs Apostolicis P0tcntissimus etc. (1icatur dum-
t-axa.t de feste patrono principa1i 0ppidi vc1 pagi non
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vero Pat:i«on0rnm Ece1esiarum qui proprie Titula1«es
v00antui· neque eorum Fest-21 sunt in D0mini(-am
tra.nsferenda; doch ist dieser Bescheid wohl so zu deuten,
daß man in der Anfrage es unterlassen, auf die allerorten
bestehende c0nsuetudo hinzuweisen nnd daß eben in Un-
kenntnis dieser e0nsuetudo der Bescheid nach dem ins
e0mmune nicht anders lauten konnte. Und faktisch hat
dann später die oberste litm·gische Behörde auf eine An-
frage aus Paderborn, welche den Tatbestand klar dar-
gestellt hatte, am 4. Februar 187l entschieden: Perpensis
expositis Patr0num eee1esiae in (-asu l1abenducn esse uti
verum P-rt;ronum l0ei ide0que ad eum pertinere quas-
onnque oi1·oa Pa.tron0s in P0ntikioiis Deeretis p1·ae-
eipiuntur. So schien also diese Gewohnheit von der zu-
ständigen Stelle selber gebilligt und konnte 1·ite weiterbe-
obachtet werden. Bedenken erregten allerdings schon da-
mals die zwei Worte des Bescheides in (-asu; nicht jeder
Kirchen-Titular gilt an sich schon als Pat1·onus lot-i, son-
dern nur jener, bei dem die im Berichtc angeführten Um-
stände zutreffen, d. h. der seit unvordeuklichen Zeiten auch
als Pat.r0nus10ei tatsächlich gehalten worden ist. Damit
war dieser Bescheid in seiner Wirkung beschränkt auf die
Kirchen, die damals schon mindestens 5() Jahre alt waren,
für alle jüngeren 1md ebenso für alle später zu erbauenden
sollte das ins (-0mmune gelten, der legitime nur als
Titu1aris E(-elesiae zu betrachtende Heilige durfte nur als
solcher behandelt und mußte jpsa die -gefeiert werden.

Mit einer solchen Praxis aber, so meinte man damals
in Paderborn, wäre nur Unsicherheit nnd Verwirrung in
die Festfeier hineingetragen worden nnd hat man sich des-
halb 10 Jahre später entschlossen, noch einmal in Rom
vorstellig zu werden und hat die einheitliche Feier des Titu-
laris die sua p1·op1·ia in der Woche für die ganze Diözese
durchgesetzt. Münster hatte denselben Schritt schon 1«S63
getan, in Köln ist die Regelung der Sache in gleichem
Sinne 1867 durchgeführt worden. Die später erst zu
Preußen gekommenen Bistümer hatten die Verlegung des
Patronatsoffiziums auf den folgenden Sonntag gar nicht
erst angenommen, und so war unser Breslauer Bistum
seit ca. 30 Jahren noch das einzige, welches an der alten
Gewohnheit festhielt. Die Schwierigkeiten, welche die rechte
Durchführung dieser Praxis öfter zur Folge hatte, ließen
aber auch bei uns eine Änderung wüuschenswert erscheinen,
und ist denn im Anschluß an die durchgreifenden Re-
formen, welche die Festordnung in den letzien zwei Jahren
erfahren hat, auch dieser Punkt jetzt in einer Weise ge-
regelt worden, die den allgemeinen Rnbriken entspricht
nnd den Wünschen des Klerns für Sicherheit der Praxis
entgegenkommt. Auf eine Vorstellung unseres hochwiirdigsten
Oberhirtens ist am 2. Mai d. J. das in den Verordnungen
publizierte Dekret der Sacke Rituum Congregatio erlassen
worden, dessen Grundzüge im einzelnen folgende sind: »

Das festum titu1-use der einzelnen Seelsorgskirchen
gilt von jetzt ab nur als solches, nicht mehr als fest:um
pa.troni loei und wird nur nach den Regeln für Titular-
heilige behandelt. Demnach ist es, wenn es nicht etwa all-
gemeiner Feiertag ist, wie Maria Himmelfahrt, Peter Paul,
u. a., nur t"estum cbo1-i und wird ohne app1ieatio pro
p0pu10 die sua begangen; zu diesem Titnlaroffizium als
Dup1ex 1. (-1. cum octava sind nur die an der betreffenden
Kirche fest angestellten Geistlichen berechtigt und verpflichtet,
die im Pfarrbereich wohnenden aber folgen der allgemeinen
Ordnung des Directoriums. Als Tag dieses Titular-
offiziums ist der Tag, an dem es im Mai-ty1·0Iogium
Rom-i.num sich findet, nicht etwa die im Diözesan-Direc-
torium geltende dies assignata zu nehmen; S. 1(�l01·ianus
nnd S. Gs0dehardus werden also in ihren Kirchen am
4. Mai, nicht am 14. bezw. l3. Mai auzusetzen sein. Das
an dieser dies p1·opria im (-alenda1·ium pe1-pe»tuum der
Diözese stehende 0t"kioium dup1ex oder semidup1ex darf
nicht für immer unterdrückt werden, sondern es muß
ihm der im (-alendai·ium per-petnum erste freie Tag als
neue sedes propria angewiesen, das Fest muß auf diesen
Tag nmtiert werden (trans1ati0 pe1·petua). So wird die
hl. Monika in den Kirchen S. Flor-iani auf den 14. Mai,
in denen S. Gs0deha1-di auf den l3. Mai fixiert werden
müssen. Ebenso wird sehr häufig die dies 0otava des
Titularfestes, die nach den neuen Rnbriken den 1·itus Duplex
maius hat, eine solche Mntation eines Diözesanfestes not-
wendig machen. Trifft diese dies 0ctava immer mit einem
Feste erster Klasse zusammen (so in der einen Kirche unserer
Diözese, die noch das alte Diözesan-Fest Decem Mi1ium
Mart)-rum am 22. Juni als Titularfest begeht,) dann wird
freilich die dies o(-tava dauernd unterdrückt, trifft sie be-
ständig mit einem Feste zweiter Klasse zusammen, wie es
bei der Oktave des Titularfestes lnventio S. Stephani
Z. August der Fall ist, dann wird die Oktave dauernd
simplifiziert; fällt aber auf den Oktavtag beständig ein
dup1ex maius vel minus oder ein semidup1ex, so wird
der Oktavtag begangen, das Fest aber mutiert; in den
Kirchen des hl. Apostel Jakobus ist S. Petri ad vineu1a,
in den Kirchen der hl. Anna S. A1phonsi de Ligorio auf
den l3. August zu fixieren. (Für diese Beispiele wird vor-
läufig noch der Bestand des gegenwärtigen Breslauer
Kalenders zu Grunde gelegt; nach Durchführung der
Reform desselben, wie sie zur Zeit im Werke ist, werden
andere Tage als dies 1iberae in Betracht kommen)

Das Recht auf solch ein Festosfizium mit Oktave haben aber
nur die Kirchen, bei denen dauernd ein Geistlicher Wohnung
hat. Was die einer Pfarrkirche zugehörigen Annexkirchen,
Filialen oder mat1«es adiunctae anlangt, bei denen kein
Geistlicher beständig wohnt, so vertreten freilich zwei ältere
Dekrete aus dem Jahre 1698 und 1842 die Meinung,
daß auch von ihrem Titnlarfeste der Klerns der Hanptkirche
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dieses Festoffizium zu halten habe, die neueren Dekrete
aber nehmen dnrchweg den Standpunkt ein, daß zwar,
wenn an der dies p1·oprja ihres Titnla1·is znfällig hl. Messe
in einer solchen Annexkirche gelesen wird, diese von dem
Titularfeste, auch wenn sie eine missa p1·ivata ist, zu nehmen
sei, daß aber beziiglich des Offiziums nur die Ordnung
des Direktorinms gilt, d. h. das Titularfest an dem Tage
und mit dem Ritns zu begehen ist, den die ganze Diözese
beobachtet.

Durch diese Neuordnung der Titularfeste soll nun aber
die Andacht nnd Verehrung, welche die Gemeinden zu
ihren Schutzheiligen tragen, keinerlei Abbruch erleiden; die
Solen1nität, die das Volk am Sonntag in der Oktav
begangen hat, soll nach wie vor bestehen bleiben; sie findet
freilich nicht mehr im Tagesoffizium statt, es muß dieses
vieln1ehr ganz nach dem Direktorium gehalten werden;
auch die stillen Messen oder selbst ein an diesem Sonntage
übliches Frühamt müssen dann natürlich auch de die
juxta o1«djnem di:-eeto1·ii in der entsprechenden Farbe,
das wird nach der neuen Ordnung der Dinge sehr häufig
die grüne sein, gefeiert werden; das feierliche Hochamt
aber darf und muß de Titu1a1·i gehalten werden; als
feierliches Votivamt hat es natürlich G1o1-ja und Cl-edo
und könnte an sich auch das Privilegium einer Oration
genießen, doch ist von der Ritenkongregation in Betracht
gezogen worden, daß das zur Festfeier sich eiustellende
Volk doch auch zum Sonntags-Gottesdienst kommt, nnd
ist deshalb angeordnet, daß in diesem Votivamte in jedem
Falle die 2. Oration de l)omjnioa cum uitjmo Evange1jo
eiusdem eingelegt werde, wenn auch noch eine oder mehrere
Messen de die in der Kirche gefeiert werden. Wird das
Hochamt (-on«-im ssmo exposito gehalten, dann wird die
oratjo de ssmo nach der bekannten Regel, weil dann
schon eine zweite Oration da ist, nach dieser und nicht
sub uniea eone1usione mit der ersten eingelegt.

Jst das feierliche Hochamt die einzige hl. Messe im
Gotteshause, dann müßte sie freilich nach allen sonstigen
Dekreten nach dem Direktorium genommen werden, weil
sie ja dann Pfarrmesse cum applieatione pro populo ist
und diese immer die Tagesmesse sein soll, doch hat die
Ritenkongregation den eindringlichen Vorstellungen, die in
dieser Richtung ihr vorgelegt worden sind, Gehör gewährt
und auch für diesen Fall das Votivamt zugestanden; doch
muß dann das etwa eintreffende Tagesoffizium Duplex
primae ve1 se(-und-.e elassis (niedere Feste können ja
nach den neuen Rnbriken an Sonntagen nicht mehr be-
gangen werden) vor dem Sonntag kommemoriert werden;
ebenso darf, wenn der Sonntag etwa in die privilegierten
Oktaven von Epiphanie, Fronleichnam oder Weihnachten trifft,
dieKommemoration dieser Oktave in einem solchen als einzige
Messe gehaltenen Votivamte nicht wegbleiben, sondern muß
(hinter der eommem. Dominieae) eingereiht werden.

Eine Schwierigkeit kann unter Umständen die Wahl
der Präfation bereiten; hat das Titularfest selbst eine
praek«atio p1·opria, dann wird diese in jedem Falle ge-
nommen; muß also z. B. die Solemnität des hl. Apostel
Thomas als �l�itu1a1·is am Sonntag nach Weihnachteu be-
gangen werden, dann hat das Festamt die P1«aefatio de
Apostolis; fehlt dem Titnlarfeste aber eine p1·aefatio
prop1«ia, so ist nicht etwa die p1«opria des zufällig an dem
Sonntag treffenden festum dup1ex 1. vel 2. elassis zu
gebrauchen, selbst wenn dieses im Hochamt nach obigem
kommemoriert werden muß, sondern es wäre dann zunächst
die Präfation der Oktave eines t�estum Domiui, welches
etwa gerade eintrifft, zu nehmen, auch dann, wenn die
eommem0ratio 0etavae im Festamte gar nicht eingelegt
wird; Marien- oder Aposteloktaven aber werden mit ihrer
p1·aefatio pkopi«ia. nicht berücksichtigt. «Mangels einer
p1·aefatio 0et;avae l)omini käme dann eine praefatio de
Tempo1·e (Quadragesimae, Pasel1alis) an die Reihe, nnd
trifft auch keine solche Kirchenzeit mit Praefatio prop1-la
ein, dann muß die Prael"atio Trinitatis als p1·aefatio
p1·op1·ia des einfachen Sonntags gesungen werden.

Wenn an diesem Sonntag feierliche Besperu vom
Titularfeste üblich sind, dürfen auch diese gehalten werden,
befreien aber den Offizianten nicht von der Pflicht, die
Vespern nach dem Direktorinm privatim zu beten.

Für dieses Votivamt am Sonntag sind nun weiter-
gehende Rechte erlangt worden, als sie sonst für die Titular-
Votivämter zugestanden werden. Die Ritenkongregation
hat sich damit einverstanden erklärt, daß die Privilegien,
welche l802 den französischen Diözesen für die Solemnität
ihrer Ortspatrone verliehen wurden und die dann l89l
durch eine eigene Deklaration noch genau umschrieben
worden sind, bei uns für die Feier der Titula1«es eeele-
sia1·nm Geltung haben sollen; es sind demnach für diese
Solemnität frei alle Sonn- und Festtage zweiter Klasse,
und von den Festtagen erster Klasse diejenigen, die nur
Diözefanfeste sind, d. s. der Dompatron S. Vjnoentius
I-ev. M. am 22. Januar, die Landespatronin S. Hedwigis
am l5. Oktober, sowie die Kirchweih des Domes am Sonn-
tag nach Martinns; verschlossen für diese Feier bleiben
nur die Sonntage erster Klasse durchweg, sowie diejenigen
Feste erster Klasse, die der ganzen Kirche angehören, selbst
wenn die an ihnen gefeierte Person dem Titularfeste an
Würde nachsteht. So wird im nächsten Jahre das Offi-
(-ium Solemnitatis S. Joseph am 3. Sonntag nach Ostern
ein Hindernis für die an demselben Tage zu feiernde
Solemnität vom Titularfeste 1nventio S. Crueis sein;
auch das Kircl)weihfest der Pfarrkirche als festnm Domjni
hindert die äußere Solemnität vom Titularheiligen der-
selben; schließlich sind es auch die seit alters privilegierten
Tage Cireumeisio Domini Dup1ex 2. elassis, 0ota.va
l4Jpiphani-re, duplex maius und Vigi1ia Nativitatis Do-
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mi11i Simplex, -J. Land. dup1ex, welche ja nach den Ru-
briken jedem anderen Offizinm vorgehen nnd darum auch
die Titnlarsolemnität ausschließeu.

Weil diese äußere Soleninität des Volkes wegen ge-
halten wird nnd mit dem Offizinm in keinem Zusammen-
hang steht, so kann und muß sie auch in den Filial-1md
sonstigen Auuexkirchen begangen werden, bei denen kein
Geistlicher beständig domiziliert, trotzdem nach obigem das
Offizium nicht mit dem Titularritns begangen wird.

Wann ist nun im Falle einer solchen Behinderung die
Solemuität zu begehen? Es hat dafür die Regel zu
gelten, daß man in erster Linie den vorhergehenden Sonntag
wählt; gehört auch dieser zur Zahl der ausgenommenen
Tage, dann sucht man unter den auf die dies p1«op1·ia
folgenden Sonntageu den ersten aus, der von den oben-
genannten Hinderuisseu frei ist. Bei Solemnitäten, die
ans den Passions-Sonntag treffen, wird man, wie das in
der Verordnung angeführte Beispiel zeigt, unter Umständen
bis zum zweiten Sonntag nach Ostern gehen müssen; trifft
wieder einmal, wie im vorigen Jahre, Maria unbefleckte
Empfäugnis ans den zweiten Advents-Sonntag, dann
werden die zahlreichen Kirchen der hl. Barbara, des hl.
Nikolaus und des hl. Franz Xaver die exti·inseea Solem-
nitas ihres Titnlarheiligen am Z. Sonntag im Advent,
l5. Dezember, zu feiern haben. Bei St. Thomas als
Titular ist, wenn am 24. oder 25. Dezember Sonntag ist,
schon am 17. bezw. l8. Dezember die Feier im Volke zu
begehen; ist aber der 26. Dezember ein Sonntag, dann
bleibt, da dieses Fest nur seeundae e1assis ist, die Soleni-
uität an diesem Tage; die Kirchen des hl. .J0annes
l«Jva.ngelista miissen, wenn Weihnachteu, also auch Neujahr
auf Sonntag treffen, die Solemuität ihres Heiligen bis
Sonntag 8. Januar verschieben. Die Ablässe, welche mit
dem Feste seit langem verbunden sind, gelten immer für
den Tag, an dem nach vorstehenden Regeln die äußere
Fest"lichkeit im Volke begangen wird, und wird auch die
Ablaßoktave von diesem Tage ab gerechnet.

Nach den gegebenen Darlegungen wird es leicht sein,
die Feier in dem Falle zu regeln, daß die dies p1-0pi-ja
selbst anf den Sonntag fällt. Jst dieser Sonntag für das
Offizinm rubrikengeu1äß frei, dann fallen innere und äußere
Solemuität zusammen 1nid alle Messen im Gotteshause
müssen dann als Tagesmessen de �l�itu1a1«i gehalten werden;
ist aber das Offiziun1 an diesem Sonntag nicht zulässig,
dann wird es auf den nach den neuen Rubrikeu ersten
freien Tag, das wird zumeist der Montag sein, verlegt.
Für die Solemuität, die dann natürlich auch an diesem
Sonntag ausgeschlossen ist, wird man den nächstfolgenden
Sonntag wählen, an dem die dies 0etava des Festes trifft
nnd meist zu kommemorieren sein wird.

Ju Nr. 6 berührt die obeugenannte Deklaration von
l89l noch einen Fall der Behinderung der Solemuität,

der nur in äußerst seltenen Fällen für uns praktisch werden
kann, doch hier nicht ganz unerwähut bleiben soll; in diesem
Passus des Dekretes ist uän1lich bestimmt, daß, wenn mit
der Titular-Solemuität eine zweite auch nur äußere Solem-
uität zusammentrifft, die wiirdigere gefeiert, die andere
verlegt wird. Es findet bei uns, außer beim Titu«larfeste,
nur noch, und zwar wohl in den PfarrkircheuBreslaus allein,
die Verlegung der Solemuität von Frouleichnam auf einen
Tag in der Oktave statt, der bei den meisten Kirchen der
Sonntag ist, (nnr in den Pfarrkirchen Breslaus, die am
Tage selbst mit Klerus 1md Volk an der Domprozession
teilnehmen, kann diese Feier am Sonntag als s0lemnitas
ti-a.nslata angesehen werden, bei anderen Kirchen außerhalb
Breslans kann man höchstens in dem Falle von einer
solchen translata solemuitas reden, wenn von zwei zu einer
Pfarrei gehörigen Seelsorgskircheu die eine am Donnerstag,
die andere am Sonntag die Feier mit Prozession begeht.)
Jst nun in dem dargestellten Falle der Fronleichnams-
sonutag zugleich der Sonntag der Titularfeier, dann wird
die letztere auf den 3. Sonntag nach Pfingsten zu ver-
schieben sein. S. B0nifatins in Breslan wird also 1914
die Feier seines «l�itn1a1·is erst am Sonntag den 2l. Juni
zu begehen haben.

Ein Hindernis aber soll, darauf ist in den Verordnungen
ebenfalls hingewiesen, fernerhin nicht mehr der Rosenkranz-
Sonntag im Oktober bilden. Da die letztere Solemuität
nur für einen Teil der Gemeinde, vor allem für die etwa
bestehende Rosenkranz-Bruderschaft Bedeutung hat, nnd
mehr ex dev0ti0ne gefeiert wird, so kann sie auf die für
die ganze Parochie geltende und vorgeschriebene Feier
keinen Einfluß üben. Die zahlreicheu Kirchen des heiligen
Michael werden also künftighin, wenn der Sonntag nach
dem 29. September in den Oktober fällt, ihr Patrozinium
nicht mehr autizipiereu, sondern am Rosenkrauzfeste be-
gehen. Es werden sich auch die beiden Festlichkeiten nn-
schwer miteinander vereinigen lassen. Das Offizinm und
alle hl. Messen des Tages außer dem Titnlar-Votivamt
sind ja de R0sa1«i0 und kann eine dieser hl. Messen viel-
leicht als gesnngenes Friihamt für die Rosenkranzmitglieder
gehalten werden. Und trifft, wie es in den Kirchen des
hl. Franz von Assisi manchmal der Fall sein wird, die
dies pi·0p1«ia des Titularheiligen auf den Sonntag selber,
dann sind freilich Offizinm nnd Messen de «I�itu1ari,
während das Rosenkrauz-Offizinm auf den Montag ver-
legt wird, doch brauchen auch bei diesem Zusammen-
treffen die Marieuverehrer nicht verkürzt zu werden: der
e0nen1«sus p0pu1i zur Roseukrauzfeier rechtfertigt dann
ebenfalls ein Frühamt, das nach dem Tjtnlus VI der
jetzt noch geltenden Meßbuchrubriken als Votivamt de
R0sario gehalten werden darf.

Bei der Gelegenheit sei auch erwähnt, daß die Feier
von St. Laurentius als Titnlarheiliger die kleine Ver-
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änderung erfährt, daß sie nach der allgemeinen Regel
zu behandeln ist und darum nicht mehr wie früher in
jedem Jahre, sondern nur dann antizipiert werden
muß, wenn sie de facto mit dem Feste Maria Himmel-
fahrt zusammentrifft; sie wird also jetzt am II. bis
14. August gefeiert werden, falls diese Tage auf den
Sonntag treffen.

Zwei Titularfeste werden sodann ihre sedes prop1-ja
wechseln müssen; von den zwei Festen des hl. Joseph,
welche die Gesamtkirche feiert, -ist jetzt die so1emnitas
Pat1-iarehae am 3. Sonntag nach Ostern, die für das
Patr0einium S. Joseph eingetreten ist, das äußerlich
glänzendere; es wird als festum p1·jma1·ium mit Oktav
begangen, während das Fest am 19. März, die jetzige
C0mmem0rati0 s0lemnis S». Joseph, der Faste wegen still
1md ohne Oktave gehalten wird; es sollen darum nach
dem Dekret vom 6. Dezember 19l2 das erstere Fest als
Titularfest gefeiert werden, wenn nicht etwa besondere Gründe
die Beibehaltung des 19. März als wünschenswert erscheinen
lassen. Die Verlegung des Festes in die freudige Oster-
zeit sowie die im Direktorium selber schon geordnete Titular-
oktave wird wohl allen beteiligten Kirchen diese Neuerung
als höchst willkommen erscheinen lassen. Sodann ist das
t"estum ss. N0minis Mariae für die ganze Kirche votn
Sonntag in der Oktav Maria Geburt auf den 12. Sep-
tember, das Datum der Befreiung Wiens von den Türken
im Jahre l683, welchem Ereignis das Fest ja seine Ent-
stehung verdankt, fixiert worden, weil es als Marienfest
dup1ex maius fernerhin an einem Sonntag nicht mehr
gefeiert werden durfte; nnd wenn wir es auch in der
Breslauer Diözese, als einem alten Bestandteil der Habs-
burger Monarchie, mit dem Ritus duplex se(-nnd-re e1assis
begehen, so müssen wir uns doch in der Wahl des Tages
der ganzen Kirche akkommodieren, ja selbst die dem heiligen
Namen Maria geweihten Kirchen sollen, wie die Riten-
kongregatiou ausdrücklich erklärt hat, auch dieses neue
Datum für ihr festum titu1are annehmen. Die äußere
Solemnität aber wird, da Maria Name im Volke mit
Recht als ein Begleitfest von Maria Geburt betrachtet
wird, immer wie früher an dem Sonntag gefeiert werden
müssen, der dem Festtag Maria Geburt im Direktorium
nachfolgt.

Endlich sei noch der Schwierigkeiten gedacht, die in den
unter dem Titel Bonus Past0r und Divina pr0videntia
geweihten Kirchen für die Titnlarfeier sich ergeben. Die
ersteren haben durchweg den zweiten Sonntag nach Ostern,
die andern teils den sechsten Sonntag nach Pfingsten
(Evangelium von der wunderbaren Vrotvermehrung), teils
den 14. Sonntag nach Pfingsten (Evangelium von den
Vögeln des Himmels und den Lilien des Feldes) gewählt;
als Festn1esse hat man wohl, auch wenn Dup1i(-ja eintrafen,
die betreffende Sonntagsmesse genommen, ob in den letzt-

genaunten Kirchen auch immer in der zntreffenden grünen
Farbe? Wie steht es aber mit einem besonderen Fest-
offizium als Dup1ex primae e1assis (-um 0etava? Die
betreffenden Herren Konfratres haben mir auf meine über
den bisherigen usus gestellten Anfragen gar keinen Be-
scheid geben können, d. h. ein eignes Festoffizium gar nicht
rezitiert. Nun ist freilich die ganze Frage direkt weder
in den Rubriken noch in Dekreten irgendwo ausdrücklich
berührt, einen Fingerzeig für die Kirchen Boni Pastoris
kann man aber in zwei neueren Dekreten finden, welche
für die Kirchen, die als Altarbild Jesu Gebet am Olberg
oder Christi Auferstehung haben, doch als Titularfest das
des hl. Erlösers im allgemeinen vorschreiben nnd dafür die
Transiignratio D0mini am 6. August bestimmen. (Nr. 3745
und 3845.) Die Kirchen B0ni Past0r1"s werden also in
0t"fiei0 et Missa dieses Fest als Titularfest l)upl. l. ei.
cum 0etava zu begehen haben. Analog kann man dann
für die Kirchen Divin-re provi(1entiae das D1«eifaltigkeits-
fest als das ihrem Titnlus entsprechende bezeichnen und
als ihr Titularfest anweisen, wie es in den Verordnungen
geschehen ist. Dr. Buchwald.

Anschasfnug von Paramentcn1).
Durch die am 1.Januar 19l3 in Kraft getretene Brevier-

reform und Nenordnnng des Kirchenkalenders sind die Sonn-
tage per annum wieder in ihre ursprüngliche doniinierende
Stellung in 0ftieio et missa eingeriickt worden.

Infolgedessen wird vielerorts die Beschaffung neuer,
besonders grüner Paramente in die Wege geleitet werden
müssen. Mit Bezug darauf ergeht hiermit an den Hoch-
wiirdigen Klerus, unter dessen Führung in vergangenen
Jahrhunderten eine reiche Blüte des kirchlichen Kunst-
lebeus sich entfaltet hat nnd der heute noch kostbare Schätze
aus der Vergangenheit zu verwalten hat und mit Stolz
die herrlichen Reste verwichener Kunstepochen schützt, ver-
wahrt und pflegt, die dringliche Mahnung, der Paramentik
der Gegenwart sein Augenmerk zuzuwenden nnd zur
Hebung dieses wichtigen Zweiges der Liturgik und kirch-
lichen Kunst seinen Einfluß geltend zu machen.

Während auf vielen Gebieten der kirchlichen Kunst und
des Kunstgewerbes ein erfreulicher Aufschwung herrscht
und die Befreiung von geistesarmer Schablonenarbeit und
mißverstandenerKopiernngvouNormalmnsternvoranschreitet,
herrscht in Sachen der kirchlichen Paramentik �� wenige
Geschäfte ausgenommen �� leider noch immer die unkünst-
lerische Schablone, die endlose Massenfabrikation, die
Überschwemmung mit fabrikmäßiger Katalogware, die immer
wiederkehrende Anwendung der gleichen, verbrauchtes!

1) Entnommen aus dem kirchl. Amtsblatt für die Diözese Mainz.
55. Jahrgang. Nr. 5.
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Zeichenvorlagen, ohne Charakter, ohne Stil und Seele,
die Verwendung unkünstlerischer, schreiender Farben, der
Vertrieb unsolider, nach einem Jahrzehnt nnbrauchbar ge-
wordener Stoffe, meist französischer Ware.

Mit diesem unerfrenlichen Vefund vergleiche man die
erstaunliche Tatsache, daß im katholischen Deutschland all-
jährlich im Durchschnitt l2�15 Millionen Mark für litur-
gische Gewandung ausgegeben werden, eine Summe, die
binnen l0 Jahren sicher einen besseren Stand, wenn nicht
eine Blüte dieses Kunstzweiges herbeiführen könnte und
miißte.

Dem Hochwürdigen Klerus mögen bei Anschaffung von
Paramenten folgende Punkte als Richtlinien gelten:
1. Die Beschaffung der liturgischen Gewänder geschehe

nicht vorschnell, lediglich nach dem Angebote zufällig
anwesender Hiindler, denen die Jdeen kirchlicher Kunst
vielfach fremd sind, sondern nach dem Maße des ob-
jektiven Bedürfnisses, nach griindlicher, wohl er-
wogener Überlegung, bei kostspieliger! Nenbeschaffnngeu
größerer Art (Ornat, Himmel, Teppiche) unter Bei-
ziehung von fachkundigen Sachverständigen aus dem
Klerus.

2. Da die hl. Gewänder eine ausgedehnte Verwendungs-
dauer besitzen sollen, wähle man nicht nach dem ,,guten«
Anschein, sondern verschaffe sich Gewißheit iiber die
Güte der Stoffe. Man wähle nicht die allerbilligste,
schnellvergehende Dutzendarbeit, sondern durchans solide,
danerhafte Materialien: echte Linnen, echte Seidenstoffe,
feste Gewebe, wirkliches Gold und Silber.

Die äußerste Billigkeit ziemt sich nicht für den hochhl.
Zweck der Paramente und belastet binnen kurzem die
Kirchenkasse aufs neue. Freilich ebensowenig darf nn-
nötiger Prunk und Aufwand, zwecklose Anhäufung von
selten zu gebrauchenden Stücken zumal in kleinen oder
armen Kirchen statthaben; man bedenke die große Armut
vieler Kirchen der Diaspora!

3. Bezüglich des Schnittes sehe man auf fließende, falten-
gebende Formen; bei Kaseln ist brettartige Steifheit
zu vermeiden. Die sogenannte gotische Kaselform, bis
zum Jahre 1530 die herrschende in Deutschland, hat in
West- und Norddeutschland eine begriißenswerte Wieder-
kehr gefeiert; sie ist liturgisch zulässig, und wenn mit
dem Stil der Kirche irgendwie vereinbar, für Festta ge
von erhebender Feierlichkeit. Der Preis ist freilich viel
höher als der der römischen Form.

Der Stil der Kirche soll bei Wahl der Paramente
nicht ganz außer Betracht bleiben.

Man vermeide die ungebrochenen (,,giftigen«),
schreienden (Aniliu-) Farben, beachte vielmehr den
Geschmack früherer Zeit an guten Mustern, die mehr
die satten Farben der Naturwelt anwandten.

Betreffend die ornamentale Zeichnung weise man
nnnachsichtlicl) die geschmacklose Fabrikware zurück, die
sich in beständigem Einerlei 1naschineller Massenpro-

- duktiou gefällt. Man bevorzuge überhaupt die gediegene
Handarbeit, namentlich in der Stickerei.

Jedes bedeutendere, kostbare Stück sollte irgend
etwas Jndividuelles, von einem Künstler, sach- und
kunstverständigen Priester, oder dem Besteller und
Schenkgeber Selbstersonneues oder Angeregtes als etwas
Eigentiimliches an sich tragen, sei es in der Farben-
zusan1menstelluug, in der Zeichnung, Wahl der Embleme,
Aufschrifttexte usw.

Deshalb muß die religiös und liturgisch
orientierte Kunst in der Paramentik wieder zu
Worte kommen.

4. Der Klerus wende sein Augeumerk den Mitteln zu,
welche der Paramentik (wie überhaupt der» kirchlichen
Kunst) frisches Leben zuzuführen geeignet sind: Denk-
1nalspflegekursen, Vorträgen kiinstlerisch nnd liturgisch
geschulter Kräfte, Ansstellungen von Paramentenschätzen.
Er unterstütze die einheimische Seidenweberei (Rhein-
land, Krefeld), suche bei Gelegenheit auch in den Frauen-
klösteru und weiblicheu Bildungsaustalten die Kunst-
iibnng zu heben durch Rat und Zuwendung von Auf-
trägen und helfe so,anknüpfeud an die kirchlicheTradition,
eine bodenständige, gediegene Kunstpflege für den Gottes-
dienst anzubahnen.

C-in schlesiicher Laudpfarrer vor 250 Jahren.
(Zunächst nach seinen eigenen Aufzeichnnngen.)

Von Pfarrer Hahucl zu Oppersdorf.
(Fortsetzung statt Schluß.)

21. Für die Wissenschaft hatte Meisuer ein reges
Jnteresse. Kastner bezeichnet ihn in seiner Geschichte der
Stadt Neiße als einen nicht unwissenschaftlicheu Mann.
Meisuer selbst nennt sich einen homo denke do(-tue und
mit einem gewissen Stolze magister und p0eta laute-rtus.
Seinen eifrigen Studien gab er seine spätere Kränklichkeit
zur Schnld. Auch als Pfarrer pflegte er wissenschaftliche
Beschäftigung. Die Pfarrchronik schreibt: ,,Es blieb der
Pfarrer Meisuer auch nicht mässig, da er sich mit Bücher-
lesen, da er hier die beste Gelegenheit hatte, selbe aus der
Stadt Neiße zu erhalten, beschäftiget, teils mit der An-
fertigung lateinischer Verse, die da und dort in seinen
Schriften zu finden sind, als Beschreibung des Ortes, der
Bauern und Einwohner u. a. dergleichen Sachen, die einem
jeden das, was er ertragen müssen, die Grausamkeit jener
Zeiten und endlich ihn selbst in seiner Denkungsart
schildern.« Seine Verse bekunden Gewandtheit im Ge-
brauche der lateinischeu Sprache, sind aber ohne besonderen
poetischeu Wert. Von der Wissenschaft seiner Zeit hat
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Meisner eine hohe Meinung. »Wenn es etwas gibt, wes-
halb man die Gegenwart beglückwiinschen könnte, so ist es
die Menge von Wissenschaft, die so groß ist, daß man
sie größer weder haben noch wünschen kann.« Die große
Menge der wissenschaftlich Gebildeten hat aber auch ihre
Nachteile: ,,Es gibt sicher genug Künstler, Redner, Dichter,
Philosophen, Theologen, Ärzte und Juristen, aber nicht
genug Bauern. Und so kommt es, daß die Gebildeten,
zumal die Geistlichen, gegen die Bauern zurückgesetzt
werden. Die Folge ist, daß man dem Feinde die Tore
öffnet, der Jrrlehre Zutritt gewährt nnd offenbare Bar-
barei sich eindrängt. Der Priester wird von Kindheit an
erzogen und unterrichtet, muß sich iiber Herkunft, Leben
und Wissenschaft auskneifen nnd wird doch nicht gebührend
gewertet. Der Bauer kann sein wie er will, auch anders-
wo geächtet, niemand kü·mmert sich darum, je schlechter,
ein desto branchbarerer Bauer ist er nnd wird zum
Scholzeu gewählt. Und solchen Leuten muß der Pfarrer
nachstehen nnd sie ehren. Ja, er wird als ein so ehren-
werter und geeigneter angesehen, je mehr er den Bauern
ähnlich ist.« Auch in der weltlichen Wissenschaft war
Meisner nicht unbewandert. Die klassischen Schriftsteller
sind ihm wohl bekannt, von späteren zitiert er Petrus
Comesthor und Johannes Langius. Für die Natur-
wissenschaft scheint er besonders eingenommen zu sein-
Chemische Fachausdriicke sind ihm geläufig. Die Astro-
nomie, zumal die damals sehr gepflegte Astrologie nahmen
sein Jnteresse sehr in Anspruch. Er stellte sich selbst das
Horoskop und verleibte das Ergebnis in Form einer Ta-
belle mit Zeichnung seinen Schriften ein. Von hohem
Einflusse sind nach seiner Meinung die Gestirne auf den
Ernteertrag. ,,Eine Regel der Sternkunde sagt, daß der
Saturn, wenn er im Sternbilde des Skorpions steht,
Mangel bedente.« Meisner hat sich selbst davon über-
zeugt, »denn im Jahre l630 war eine große Getreide-
te1terung, als eben der Saturn im Skorpion stand, was
immer nach 30 Jahren der Fall ist.« Dabei sieht er die
Unzulänglichkeit der astrologischen Angaben wohl ein:
»Daß die Astronomen so wenig treffen in bezug auf die
Witterung nnd andere Einflüsse des Himmels, kommt zum
großen Teile davon, daß sie die inneren Verhältnisse der
Planeten und Fixsterne noch nicht kennen, da diese immer
nur eine Seite der Erde zuwenden. Daher soviel Jrrtum,
Verwirrung und mangelhafte Glanbwürdigkeit bei den
Urteilen der Astronomen. Unvol"lkommen ist das Wissen
derselben. Jn den Strom des Wissens sind wir kaum
bis an die Kniee hineingestiegen, und endlich werden wir
zugeben müssen, daß wir ihn nicht iiberschreiteu können.
Wir erkennen daraus die wunderbare Weisheit Gottes,
in der Sonne hat er sein Zelt aufgerichtet, deren Strahlen
die Augen der irdischen Weisen blenden. . . . Man muß
also die Werke Gottes bewundern, nicht erforschen wollen.

Das bezeuge auch ich, Magister Adam Meisner. Niemand
ist mir näher 1md vertrauter als ich selbst, und ich weiß
nicht einmal, wer ich bin. Jch habe gehört, gesehen, ge-
lesen, geschrieben, gelehrt nnd bin gelehrt. Was? ich weiß
es nicht. Gott allein wissen ist Wissen.«

2«-Z. Als Anhänger des Hexenglanbens ist Meisner
ein Kind seiner Zeit ebenso wie als Astrologe. Er schreibt:
,,l65l sind im Bistun1Neiße 200 Hexen verbrannt worden.
Weil sich aber das Laster zu weit und zu breit und zu
hoch erstreckte, hat man aufhören müssen; obschon manch-
mal öffentlich sichtbare und namhafte Zaubereien sich zu-
getragen, hat man alles mit Fleiß unterdrückt. Wehe den
Zeiten! Zwei Ratsherren zu Neiße sind auch ihre Frauen
verbrannt worden. Bis Oppersdorf ist man mit der
Eiuziehung der Hexen nicht gekommen; es hat mir aber
der Landeshanptmann gesagt, daß in diesem Dorfe die
meisten wären.« Daraus erklärt der Pfarrer sich die
Verderbtheit vieler Gemeindemitglieder. Die Bauern seien
Kinder des Teufels (a Djab010 enim in(-ub0 et succul)0
p1·ogenita pr0les), sie könnten daher nur Teuflisches im
Sinne haben. Von ihm gezeugt, erzogen, gelehrt, hassen
sie mit Wut diejenigen, die er selbst haßt: die Priester
nnd die Kirche Gottes. Sie sind also Hauptfeinde 1md
Verfolger ihres Seelenhirteu. Anch von eigenen Be-
obachtungen berichtet Meisner: Während der ganzen
7 Jahre, die ich hier bin, sind im Dorfe zwei Drachen
gesehen worden, die man sehr oft in meiner Scheuer ein-
nnd ausgehen sah. Über weiteres schweige ich.« Die
Frau seines Widumtspächters hatte er im Verdachte der
Hexerei: »Gott behüte die jungen Bäumchen, die ich ge-
setzt nnd aufgezogen, seitdem der Mietmann abgezogen,
da die anderen nichts tragen, weil sein Weib eine offen-
bare Hexe, alles bezanberte, so daß ich wegen der Frucht
der Bäume mit ihr viel Händel haben nntßte.«

(Schlnß folgt.)

Altarprivilcg.
Die S. 00ng1«. S. 0ffieji hat am 20. Februar d. J·

folgendes Dekret erlassen: Ae! A1ta1«is p1-ivjlegiati, qu0d
v0(-unt, Indu1genti-im lue1·anc1am, non amplius in p0ste1«um
sub poena. nn1litatis I-equi1»j, Missam de 1«equie auf: de
feria ve1 vjg·j1ia cum 01«ati0ne defun0ti p1«op1«ia oe1ebra1«i;
id tamen 1audabilite1« fie1·j, cum liest an c1eoet, piet:atis
g1-atia e1·ga defunctum. Acri; Ap. Sec1. l9l3 S. 122.

Literarisihes.
Die Geschichte der Kirche Christi. Dem katholischen Volke

dargestellt von Johannes Jbach. Zweite, neu illnstrierte Auflage,
bearbeitet von Prof. l)c. Gregor Schtvamborn. Mit 5() Einschalt-
bildern nnd 572 Abbildungen im Text. c884 S. Einsiedeln, Verlags-
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anstatt Benziger St Co. 19l3. � Kein geringerer als«Johannes
Iansfen war es, der den Verfasser zu seiner verdienstvollen Arbeit
angeregt hat, bei welcher ihn die Idee geleitet hat, das reiche kirchen-
geschichtliche Material in einer. für das katholische Volk berechneten
Darstellung unter dem großen Grundgedanken zusammenzufassen, daß
Gott es ist, der die Geschicke der ganzen Menschheit leitet, so daß er
im Heidentum und Judentnm, vor allem aber im Christentum alles
nach seinen Plänen leitet und zu dem Ziele führt, das er erreichen will.
Diesem Zwecke des Buches entsprechend, sind solche Ereignisse nament-
lich ausgewählt nnd liebevoll behandelt, in denen das Walten der gött-
lichen Vorsehung besonders deutlich zutage tritt. Unter Benützung der
Kircheugeschichtsschreiber Briick, Gfrörer, Hefele, Hergenröther, Ianssen,
Möhler, Pastor Friedrich Stolberg u. a. m., also auf wissenschaftlicher
Grundlage aufgebaut, ist die Darstellung eine durchaus populäre, all-
gemein verständliche, mit warmer Liebe zur Kirche geschrieben und
darauf abzielend, solche in dein Herzen der Leser anzufachen. Der
Druck ist gefällig, der Bilderschmuck, vielfach nach den Originalen be-
rühmter Meister, hervorragend schön. B.

« Hansscgcn- Familienbuch für das kathol. Volk. Mit 72 Kunst-
blättern nach religiösen Meisterwerken in Ein- und Mehrfarbendruck.
Mit Approbation des erzbischöslichen Ordinariates München und Frei-
sing. Druck u. Verlag der Kunstanftalten Joseph Mliller, München.
gr. 40. XVl, 807 S. In Prachtband 18 Mk. �� Eine stattliche
Zahl von Schriststellern geistlichen nnd weltlicheu Standes, deren
Namen in der katholischen Literatenwelt einen guten Klang haben, sind
die Verfasser der einzelnen Abschnitte dieses Familienbuches, das
seiner Anlage nnd seinem Jnhalt nach in mannigfacher Weise von den
Werken ähnlichen Namens abweicht, insofern eine Reihe von Materien
zur Behandlung gelangt, die sonst in derartigen Büchern keinen Platz
finden. Nachdem nämlich im I. Hauptteil die Lehre von der Kirche,
an die sich eine kurze Kirchengeschichte schließt, ferner eine vortreffliche
Unterweisung in der Glaubens- und Sittenlehre an der Hand der
sonn- und festtäglicheu EvangeIien des Kirchenjahres behandelt worden,
der noch ein Leben der Heiligen und eine Abhandlung über Palästina
und die heiligen Orte folgt, schildert uns der 2. Hauptteil in vorzüg-
licher Darstellung die Pflichten des katholischen Christen im Familien-
und öffentlichen Leben. Wir erwähnen daraus besonders die Abschnitte
über den christlichen Hausvater, die Gattin, die Hausfrau, die Mutter,
die Kinder, Jüngling nnd Jungfrau, die Standeswahl, die Dienst-
boten; ferner über die Pflichten der Katholiken als Staatsbürger, im
Vereinsleben, gegenüber der Presse; die Schilderung der Arbeit, ihr
sittlicher Wert, ihre Heiligung im Geiste des Christentums, die ver-
schiedenen katholischen sozialen Vereine, die Werke der christl. Nächsten-
liebe, die Krankenhilfe und den Heimgang des katholischen Christen.
Der dritte, »Für Haus und Welt« überschriebene Hauptteil, schildert
uns die häuslichen Feste, die Freude an der schönen Gotteswelt, ver-
breitet sich über Hausbücherei und Lektlire, Alkohol, Spiel und öffent-
liche Unterhaltungen, den Wert des Sparens und enthält endlich eine
Gesundheitslehre und einen juristischeu Ratgeber. Gewiß eine Fülle
von belehrendem, erbauendem und zum praktischen Christentum an-
regenden! Inhalt, der in der anziehendsten Form dem christlichen Volke
dargeboten wird. Bezüglich des Vilderschmuckes, den 72 beigefügten
Kunstblättern, können wir uns nur dem Urteil des Benediktinerpaters
l)1-. Breitschopf anschließen, der denselben als eine wahre Angenweide
bezeichnet, welche das Werk zu einem Schatzlästlein der christlichen Kunst
macht. B.

Past0r bonns. Monatsschrift für kirchl. Wissenschaft und Praxis-
herausgegeben von Dr. Chr. Wtlletns,« Professor am Priesterseminar
in Trier. Monatlich erscheint ein Heft in der Stärke von vier Bogen.
Preis halbjährlich 2,50 Mk. Druck und Verlag der Paulinus-Druckerei
(G. m. b. H.) in Tricr. �� Inhalt des l. Heftes pro 1913s14: Die

natiirliche und übernatürliche Motivierung des Sittlichen in der Predigt
n. Katechese. (Schluß.) (Dechant Stephansky.) � Drei interessante
Funde. (Prosessor l)1·. Schmitt.) � Warum lasse ich meine Kinder
nicht frühzeitig zur Kommunion? (Piu-0cin1s.) � Einige Gedanken
über Taufe und christliche Kunst. (l�. H. Heimanns.) � Fortschritt
oder Rückschritt des Katholizismus? (Matthias Salm.) � Schäden
in der häuslichen Erziehung der Kinder. (Pfr. l)1-. Dold) � Geistige
Anknüpfungspunkte für den Buddhismus im Westen. (Alex. Götz.)
� Statistisches zur Brevierresorm Pius� X. (Clei-icns O. E.) �
,,Jhm nacht« Ein neuer Christnsroman. (Religions- und Oberlehrer
Eisen.) � Zum Kampf um die Schule. (Pfarrer l)1·. Maring.) �-
Mitteilungen. � Bücherschau. � Neu eingegangene Bücher. � Ein-
gesandte Zeitschriften. � Jnseraten-Anhang.

Verzeichnis der cingcsandtcn Rczensions-Exenmlare.
(Nl-Z. Alle bei der Reduktion eingehenden Neuigkeiten kathol. Autoren

werden mit genauer Titelangabe in der Reihenfolge, in welcher sie bei uns
einlaufen, in diesem Verzeichnis ausgeführt. Die beachtenSwertesten der ein-
gesandten Schriften werden in einer der nächsten Nummern bcsprochen werden.)
Aus allen Zotten. Bilder aus den Missionen der Franziskaner.

l4. Bändchen: Fiinfzig Jahre unter den Jndianern Mexikos.
Nach dem Vlc"iinischen des P. Bartholomäus Varelst O. F. M-
Von Elisabeth Wörmann. �� 15. n. l6. Bändchen: Im Osten
Bolivias. Von P. Damianus Klein O. l«�. M. Mit 2 Kärtchen.
Trier 19l3. Paulinus-Druckerei. Preis jedes Bändchens 50 Pf.
Elegant gebd. 80 Pf.

Brynych, Eduard, weil. Bischof von Königgrätz. Katechetische Predigten.
Z. u. 4. Bd. 2. verbesserte Anflage besorgt von D:-. Joseph Mergl.
80. lV, 375 u. lV, 375 S. Regensburg 19l3. Verlagsanftalt
vorm. G. J. Manz. Preis pro Band broschiert 3,60 Mk.

Chardon, G., Erinnerungen eines Schutz»engels. Übersetzung aus
dem Französischen. 3. verbesserte Ausiage. 320. 248 S. Regens-
burg 19l3. Friedrich Pustet. Preis l,30 Mk. Gebunden in Lein-
wand 1,80 Mk.

Echo aus Indien. Mitteilungen der deutschen Jesuitenmission aus
Britisch-Indien. Heft 3. 36 S. m. 17 Abbildungen. Kempten 19l3.
Jos. Kösel�fche Buchhandlung. Preis l,50 Mk.

St. Franziszi-Glöcklein. XXXV1- Jahrgang· PMB pro Jahrgang
mit Postversendung 1,80 Mk. Verlag vo11Felizian Rauch (L. Pustet)
in Jnnsbrnck.
Jnhaltsverzeichnis Oktober 1913: Zum 50fährigen Wall-
fahrtsjubiläu1n in Maria Schmolln. � Auch eine Terziarenarbeit.
� Der Dritte Orden auf dem l. deutsch-österreichischen Katholiken-
tage. � Etwas über das Terziarenabzeichen. � Wie kann man
Antoniusverehrer werden? � Die Märtyrer von China. � Der
erste norddeutsche Terziarentag. �� Aus den Missionen der Kinder
des hl. Franziskus. � Alverna. -� Seraphische Rundschau. �-
Ablaßkalender. � Seraphische Friedhofblüten. � Besondere Gebets-
ineinung. � Offentlicher Dank.

Gspnnn, Dr. Juli. Chryf., Das Goldene Buch vom Sonntag. 80.
l84 S. Einstedelu 19l3. Verlagsanftalt Benziger F- Co. Preis
elegant brosch. l,30 Mk. Gebunden in Leinwand mit Rotschnitt
2 Mk.

Gspann, Dr. Joh. Chryf., Die Lebensfreude. 2. Aufl. 80. 176 S.
Einsiedeln 19l3. Verlagsanftalt Benziger 8z Co. Preis l,30 Mk.
In Leinwandband mit Rotschnitt 2 Mk.

Haitler, Franz, s. J» Stilleben im Herzen Jesu. 9. Aufl. Kl. 80.
222 S. Regens-burg 19l3. Verlagsanftalt Manz. Preis 1,80 Mk»
In hochelegantem Gescheukband 2,60 Mk.

,,Hochland«. Inhalt des Oktoberheftes: Die Naturreligion als tragische
Weltanfchauung. Von Eise Hasse. � Das Schlachtfeld. Roman
von Franz Herwig. � Die jüngsten Ereignisse im Benediktincr-
orden. Von Theodor Freiherr von Cramer-Klett. -� Heinrich
Federer. Von Bernhard Achtermann. � Was ist Demokratie?
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Von Univ.-Professor l)--. Martin Spahn. � ln eonspectu Dei.
Gedicht von Ilse von Stach. � Die Frau in der Statistik. Von
Elisabeth Gnanck-Kllhne. � Kleine Bausteine; Charakterfragen
für junge Leute. Von l1niv.-Professor l)1-. F. W. Foerster. �-
,,Die Schiffbrüchigen«. Von Viktor Efchbach. �� Kritik: Neue
Nomane. Von Franz Herwig. � Hochlaud-Echo: Der Barbaren-
wald. � ?)iundschau: Die Katholikentage; Lotzes Lehre vom
Zusammenhang der Dinge; Die Novellen des Cervantes; Bette-
diktinische Kunst; Zur Entstehungsgeschichte von Wagners ,,Ring«.
Unsere Kunstbeilagen. � Sechs Kunftbeilagen.

von Keppler, 1)k. Paul Wilhelm, Bischof von Rottenbura. Die
Armenseelenpredigt. Erste bis dritte Auflage. 80. V til u. 20s S.
Freiburg l913. Herdersche Verlagshandlung. 2 Mk. Geb. in
Leinwand 2,80 Mk. ·

.Kerer, Franz Xaver, Der Tateuruf vom Altare. Katholischer
Aktivismus. 8. Aufl. 40. l-20 S. Regensburg l9l3. Verlags-
anstalt vorm. G. J. Manz. Preis l,20 Mk. Im eleganten Ganz-
leinenband l,s0 Mk.

Krus, Franz,  ·I., Zum Verständnis der pädagogischen Strönumgen
unserer Tage. (Ein Vortrag) Gr. 80. 43 S. Junsbrnck l9l3.
Felizian Rauch. Preis 45 Pf.

LUdwig, I)1-. A. Fk., Die chiliaslifche Bewegung in Franken und
Heffen im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Mit einem Send-
schreiben Möhlers. 80. l02 S. Regensburg19t3. Fr.Pnstet.
Preis l,20 Mk. In Leinwandband gebd. 1,80 Mk.

Mettenleiter, Dr. Dominikus, DIE ZOllE U! D« W«�lt- 10- Aufk-
Vollständig neu bearbeitet von P. Philibert Seeböck O. S. ls�k·.
Kl. 80. XXVI1l u. 892 S. Regensbnrg 19l3. Verlagsaustalt
vorm. G. J. Manz. Preis 3 Mk., in hochelegantem Ganzleinen-
band 4,20 Mk.

Muff, P. Cölestin, 0. s. B» Die hl. Silhnungsmesse oder der
Engeldienst des katholischen Volkes. 480. 208 S. Einfiedeln1913.
Verlagsanstalt Benziger F: Co. In Einbänden zu 75 Pf. und
höher.

de Ponke, P. -Ludwig, S. J» Wegtveiser für das innere Leben»
2. durct)gesehene Aufl. von Georg Böhm, Pfarrer. 4 Bände.
Kl.80. 1506 S. Regensbnrg l913. Verlagsanstaltvorm.G.J.Mauz.
Preis 4 Bände brofeh. 12 Mk. In 3 eleganten Halbfranzbänden
18 Mk.

Schäfcr, 1)t·. B» Litnrgifche Studien. Beiträge zur Erklärung des
Breviers und Missale. 2. Band. Septuagesima bis Gründonners-
tag ausschließlich. -so. 255 S. Preis brosch. 2,80 Mk., in Lein-
wat1dbal1d 3,80 Mk. � Z. Band. Das "l"c·iduum sac1·um oder
die letzten Tage der .Karwoche. 80. 252 S. Brosch. 2,80 Mk.,
in Leinwandband 3,80 Mk.

Sehauerte, Hcim«ich, Jahreszeiten. Gedanken aus Natur und Leben.
Buchschmuck von Oskar Gehring. 80. ·V1lI u. 215 S. Pader-
born1913. Verlag derBonifacius-Druckerei. Preis broseh. 2,60 Mk.,
geb. in Leinenband 3.60 Mk.

Schtvab, Dr. t.lIe0l. Joh., Im Reich des Gottessohns. Aufklärung
über Zeit- nnd Lebensfragen für die reifere Jugend. Donau-
wörth 19l3. Buchhandlung Ludwig Alter. Preis geb. 2,50 Mk.

Taschenknlcnder nnd kirchlich-statistisches Jahrbnch für den katholifchen
Klerus deutscher Zunge 1914. Redaktion von l)r. K. A. Geiger.
36.Jahrgang. Regensburg l913. Verlagsanstalt vorm. G.J.Manz
Preis in biegsamen Ganzleinenband I Mk.

Tonne!-Burll)ek, P. Aug. M. 0. s., St. Angustiuus� Tugendschule
oder Aszelische Goldkörner. Jus Deutsche übertragen von
P. Evodius Wallbrecht. 480. 632 S. Einsiedeln1913. Ver-
lagsanstalt Benzinger 8z Co. In Einbänden von 2,20 Mk. an.

Alle hier anaezeigten Werke liefert zu Originalpreisen
G. P. Aderholz� Bmi1l1andlung in Breslau.

sl1ersonal-llacl)rikl)len.
Anstellnnaen nnd Besiirdernngen.

Ernanut wurden die Herren: Erzpriester Krause in Wittichenau,
Erzpriester Gohr in Perleberg, Pfarrer Hitschfeld in Arnsdorf i. R.
zu Geistlichen Räten und Pfarrer Kudzielka in Rokitsch, Pfarrer
Hühner in Groß-Schimnitz, em. Pfarrer Wagner in Breslau,
Pfarrer Mofchek in Kreuzburg, Pfarrer Scheich in Kunzendorf,
Pfarrer Fengler in Groß-Schmograu, Pfarrer Julius Bittner
in Heidersdorf zu Erzprieftern ad bono--em. � Versetzt bzw. angestellt
wurden: 3l"aplan Stanislaus Kubinski in Groß-Wartenberg als
Pfarradministrator in Thule; Pfarrer und Erzpriester Lengsfeld in
Wansen zugleich als Psarradministrator in Köchendorf; Weltpriester
Georg Szczeponik in Peiskretfeham als 1l. Kaplan in Hohenlinde;
W(-ltpriester l)1-. Victor Potempa in Woischnik als Kaplan bei
St. Peter und Paul in Gleiwitz; Kaplan Paul Lopatta in Gleiwitz
als solcher bei St. Josef in Königshütte; Kaplan Artur Spiel-
vogel in Königs Iankowitz als Pfarradministrator daselbst; Welt-
Priester Adrian Ochmann in Gogolin zur Aushilfe in Groß-
Schimnilz; Kaplan Augustin Kresse in Berlin als Pfarrer in
Clarencranst; W:-ltpriester Paul Hartmann in Altkemnit3 als Pfarr-
administrator daselbst; Kaplan Hubert Nieborowski in Rosdzin als
solcher in Altberun; Kaplan Johann Szczyglowski in Altberun
als 1l. Kaplan in Rosdzin; Kaplan Walter Reimann in Gottes-
berg zur Aushilfe in Dittersdorf; Weltpriester Max John in Kocht-
schilt; als Schloßkaplan daselbst; Pfarrer Adolf Scheefer in Nieder-
Mittel-Peilau als solcher in Markt-Bohrau.

Gestorben.
(J0nt�0e(leruti0 l«ntin-I Innj0r.

Am 4. Oktober starb Herr Erzpriester Joseph Elsner in
Neuwalde. R. i. I-. � Als Sodale wurde aufgenommen Herr Pfarrer
Johannes Kollibay in 8lolzig.

Milde Gaben.
Vom 10. September bis 10. Oktober 1913.

Werk der hl. Kindheit. Pf.-Gent. Schwientochlowitz 140 Mk.
und für den Schutzengel-Verein -2() Mk» Kochlotvitz 600 Mk., Zabrze
St. Andreas 129,9t) Mk., Obernigk 18 Mk., Heinrichau 8 Mk., Mog-
witz für 1 Heideukind Maria zu taufen 2l Mk» Deutsch-Wartenberg
l88,15 Mk., Stolp i. P. .l2 Mk., Trebnitz 42 Mk. und l0 Mk. für
Schutzengel-Verein, Breslau St. Heinrich 28 Mk., Lindewiese 77,15 Mk.
inkl. für Z Heidenkiuder Paul und Theresia zu taufen, Bruftawe 24 Mk.,
Altwasser 56,1t) Mk., Ortroppa l32 nnd 7,90 Schntzengel-Verein,
Brocken! 250 Mk., Stralsund In-o ut1·isque 45 Mk., Breslau St. Heinrich
weitere 5,25 Mk., aus Brockau 1 Heidenkind Ludwig 2l Mk., Puschkau
50 Mk., Neuzelle-Fürstenberg 54,60 Mk., Ujest 49 Mk» Streh1en
94,90 und 5 Mk. Sa)utzengel-Verein, Brieg Bez. Breslau 40 Mk.,
Besuchen O.S. St. Trinitas 462,65 Mk. inkl. 196 Mk. für S) Heiden-
kinder, Dürr-Arnsdorf 10 Mk., Alt-Grottkan 129,60 Mk., Alt-
Heinrichan 30 Mk., Hennersdorf l00 Mk» Prockendors 39,90 Mk.,
Pf. Masloch, Oppeln, für I Heidenkind Aloysius 21 Mk., Tschansch
50 Mk., Gleiwit; für 7 Heidenkiuder 147 Mk., Liebau 247,10 Mk.,
Lehrer Perl, Gostitz. 30 Mk., siamuig 45,90 und 0,30 Schutzengel-
Verein; Kapl. Paul Carl, Kamuig, persönl. Beitrag 85 Mk., Pf.-Gent.
Prauß 7,20 Mk., Schule 34 aus St. Bonifatius, hier, für l Ottilie
2l Mk., Pf.-Gent. Buchelsdorf für 2 Heidenkiuder (Auton und August
Michael) 42 Mk. und pro utc«isque- 15 Mk» Toft 59,90 Mk., Zawadzki
44,90 Mk., Sien1ianowitz 175 Mk.

Allen Wohltätern ein herzliches ,,Bergelt es Gott«.
Bistnmsbanptkasse.

Breslau, Postscheckkonto 1520.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt über die unbekannte
Prediqtzeitschrift ,,Cl1rysologns« bei, deren Reduktion von
Oktober an die P. P. Jesuiten des Jguatiuskolleas tu Balken-
bnrg unter Mittvirkunu von Regens In-. Ries, St. Peter, und
Prof. or. Ude, Gras, übernehmen werden. Der Prospekt sei
der Beachtung unserer Leser bestens emlnohlcn.

X Verlag von G. P. Aderholz� Buchhandlung in Vreslau. �- Druck von R. Nischkowsky in Breslau.




